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V O M 1 1 . J U L I 1 9 6 0 * 

Von Kurt Rabl 

I. 

Di e Tschechoslowake i ist — nac h Nord-Vietna m un d de r Mongo le i 1 — 
de r erst e Staa t innerhal b de s europäische n Einflußbereich s de r Sowjet-
union , de r ein e Totalrevisio n seine r geschriebene n staatliche n Grundord -
nun g vorgenomme n hat . Zwische n 1947 un d 1952 habe n sech s Gefolgschafts -
s taa te n de r Sowjetunio n in Südost - un d Ostmit te leurop a — Bulgarien , di e 
Tschechoslowakei , Ungarn , Albanien , Polen , R u m ä n i e n — n e u e Verfassungs-
urkunde n erhalten . Di e für die Tschechoslowake i damal s erlassen e Verfas-
sungsurkund e stamm t au s de m J a h r e 19482; sie bezeichne t da s förmlich e 
End e eine s Machtumsturzes , de n de r Verfasser de s vor l iegende n Bericht s 
bereit s anderwär t s dargestell t h a t 3 . 

Ohn e Einzelheite n wiederhole n zu wollen , sei festgestellt , da ß es sich da -
mal s daru m handel te , die Staatsgewal t entgege n de m Mehrheitswil le n de r 
Bevölkerun g in di e Händ e von Kommuniste n ode r ihne n willfähriger Per -
sone n zu überführen . Bewerkstelligt wurd e die s durc h Mittel , die im Sin n 
de r damal s im Einvernehme n aller Beteiligte n als gelten d angenommene n 
Grundordnun g — de r tschechoslowakische n Verfassungsurkund e vom 
29. Februa r 1920 — verfassungswidrig waren . Dabe i handel t e e s sich u m 

* Im Folgende n verwendet e Abkürzungen : VU/6 0 =  Verfassungsurkund e der 
tschechoslowakische n sozialistische n Republi k v. 11. Jul i 1960, Slg. Nr . 100; VU/4 8 
=  Verfassungsurkund e der tschechoslowakische n Republi k v. 9. Ma i 1948, Slg. 
Nr . 150; sVU/3 6 =  Verfassungsurkund e der UdSS R v. 5. Dez . 1936; JOR =  Jahr -
buch für Ostrecht , Bd. 1, Teil I un d II , Herrenalb/Schwarzwal d i960; N M =  Nov á 
mysl (Neue r Geist) , „theoretisch e un d politisch e Zeitschrif t des ZK der KPČ" ; 
OER =  Osteuropa-Rech t (Stuttgart) ; OP =  Ostproblem e (Bad Godesberg) ; Pr . = 
Právní k (De r Jurist) , „theoretisch e Zeitschrif t der tschechoslowakische n Akademi e 
der Wissenschafte n für Frage n des Staate s un d des Rechtes" ; RO W =  Rech t in 
Ost un d West (Berlin-West) ; WD =  Wissenschaftliche r Diens t des J . G. Herde r 
Instituts , Marbur g (Lahn) ; WQ =  Wiene r Quellenheft e zur Ostkunde , Heft 2/1960 . 

1 Neu e Verfassungsurkund e von Nord-Vietna m v. 1. Jan . i960; neu e mongolisch e 
Verfassungsurkund e v. 6. Jul i 1960 — russ. übersetzg . s. OR Bd. 6 S. 249ff. 

2 Dtsch.  übersetzg . bei Rabl, Die verfassungsrechtlich e Entwicklun g der Tschecho -
slowakei seit 1944/45 , in : Jahrb . d. öffentl . Rechts , n. F . Bd. 8, Tübinge n 1959, 
S. 345 ff. 

3 Vgl. Rabl a. a. O. S. 293 ff. 
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verfassungsgesetzlich unzulässig e Regierungsbeschlüsse , u m de n Einsat z 
gesetzwidrig bewaffnete r Abteilungen , ferne r u m verfassungsrechtlic h 
zweifelhaft e Gesetzesbeschlüsse , di e in eine r al lgemeine n Atmosphär e de r 
Drohun g un d Rechtsunsicherhei t von einer , durc h ungesetzlich e Eingriffe 
zum Rumpfparlamen t gemachte n Körperschaf t beschlosse n worde n waren . 
Anschließen d ha t t e sich ein „Wahl"vorgan g abgespielt , der , zufolge jene r all-
gemeine n Atmosphäre , de n Charakte r de r Zwangsakklamat io n zu eine r be-
reit s vorhe r nichtöffentlic h von kommunistische r Seit e getroffene n Personen -
auswah l trug . Die s alles ha t t e de r verantwort l ich e Hüte r de r Verfassung, 
Staatspräsiden t Beneš , gleichwoh l geduldet , soweit e r es nich t durc h Unter -
fertigun g un d Verkündun g von auf j en e Weise zus tandegekommene n Rechts -
vorschrifte n unterstützte . De r ganz e Vorgan g vollzog sich auf de m Hinter -
grun d de r tatsächliche n Außerkraftsetzun g de r politische n un d bürgerliche n 
Freiheitsrecht e sowie de r massenhafte n gewaltsame n Annull ierun g wohl -
erworbene r Arbeitsplätze , Eigentumsansprüch e un d öffentliche n Dienst -
stellungen . 

Auf solch e Weise ist die Verabschiedun g de r VU/4 8 erzwunge n worden ; 
es wäre im Sin n seine r vorgängigen Hal tun g folgerichti g gewesen, wen n 
Staatspräsiden t Bene š auc h sie unterfertig t un d verkünde t habe n würde . 
Die s ha t er jedoc h unter lasse n un d ist am 7. Jun i 1948 zurückgetreten ; auf 
die unmit te lbar e Vorgeschicht e diese r Entscheidung 4 sei an diese r Stell e 
nich t nochmal s eingegangen . 

De r Zustand , de r mi t de r förmliche n Inkraftsetzun g de r VU/4 8 erreich t 
war , ist 1950 von sachkundige r Se i t e 5 mi t de r Forme l „Volksdemokrat i e mi t 
de r Funkt io n de r Diktatu r de s Prole tar ia ts " bezeichne t worden . Ih n — so-
weit objekti v möglic h un d vom Standpunk t de r nunmehr ige n Inhabe r de r 
Staatsmach t zweckmäßi g — rechtlic h zu umschreibe n un d festzulegen , war 
de r Sin n de r VU/4 8 un d de r sich un te r Berufun g auf sie entfal tende n Ge -
setzgebung . 

De r soebe n gemacht e Vorbehal t hinsichtlic h etwaiger , von kommunisti -
sche r Seit e angestell te r Zweckmäßigkeitserwägunge n ist mi t Bedach t einge -
fügt worde n — sieh t doc h die kommunistisch e Staatslehr e im Rech t nich t ein 
Gefüg e grundsätzlic h unverbrüchlicher , in ihre m freiheitlich-sittliche n We-
sensgehal t — wie ih n e tw a die internat ionale n Akte zur Definitio n un d 
Durchsetzun g de r Menschenrecht e umschreibe n — unantas tbare r Regeln , 
dere n letzte r Sin n die Bewahrun g un d Fest igun g de s gemeinschaftsgebun -
dene n menschliche n Freiheitsbereich s ist, weshalb auc h die Inhabe r de r 

4 Vgl. J. Kerbel , The Communis t Subversion of Czechoslovaki a 1938—48 — Th e 
futur e of coexistence , Princeto n 1959 (Schrifttum) ; ferne r Rabl a. a. O. S. 343 
Anm. 238 (Schrifttum) . 

5 Abg. Verich (Berichterstatte r anläßl . der Einbringun g des Entw . zum StG B — Ges . 
v. 12. Jul i 1950, Slg. Nr . 86 — im Plenu m der Nationalversammlg. ) — Nachw . vgl. 
Rabl a. a. O. S. 321 Anm. 139; vgl. ferner J. Bartušk a (Hrsg.) , Československ é 
státn í právo (Tschechoslowakische s Staatsrecht) , Pra g 1953, S. 72 ff. (m. Zita.te n 
von Lenin , Stalin und Gottwald) . 
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Staatsmacht gegebenenfalls sogar gegen ihren Wil len ans Recht gebunden 
sind: vielmehr bedeutet „Recht" nach kommunistischer Ansicht ein Gefüge 
von Verhaltensbefehlen, die von den Inhabern der Staatsmacht •— der kom-
munistischen, letztlich auf die Beseitigung jenes Freiheitsbereichs bedachten 
Minderheit — gemäß der von ihr angeblich erkannten „objektiven Gesetz-
mäßigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung festgesetzt oder sanktioniert 
werden". Dabei fällt diese „Gesetzmäßigkeit" tatsächlich mit dem Interesse 
dieser Minderheit an der Aufrichtung und Aufrechterhaltung ihrer Befehls-
gewalt über die Bevölkerungsmehrheit zusammen; das Element der Un-
antastbarkeit und Unverbrüchlichkeit wohnt dem Recht nach dieser An-
schauung daher nicht, oder doch nur insofern inne, als ein letztdenkbarer 
Endzustand der „Entwicklung, die dem Aufbau des Sozialismus und Kom-
munismus dient", erreicht worden sein s o l l t e — bis dahin nehmen die Ge-
walthaber auf Grund ihrer „Einsicht in die objektive Gesetzmäßigkeit der 
gesellschaftlichen Entwicklung" für sich die Befugnis in Anspruch, jede — 
auch eine in noch so feierlicher Form verbriefte — Rechtsregel zu ändern, 
zu widerrufen oder zu brechen. Sie betrachten es daher als ihre Aufgabe, das 
einer solchen Machtausübung widerstrebende Rechtsbewußtsein der ihrer 
Herrschaft unterworfenen Bevölkerungsmehrheit „durch politisch-erziehe-
rische und organisierende Tätigkeit ihrer staatlichen Organe und gesell-
schaftlichen Organisat ionen" gewaltsam umzuformen, was im Ergebnis „die 
auf innerer (!) Überzeugung beruhende bewußte Disziplin der Werktä t igen" 
genannt wird; insoweit dies nicht gelingt, wird die „Zwangsgewalt des 
sozialistischen Staates" angewandt 6 . Dieser grundsätzliche Auffassungs-

6 Der im Text zitierte Rechtsbegriff neuesten formuliert von Kerimow-Gläß-Ley-
mann-Wiese, über den Begriff des sozialistischen Rechts, in: Staat und Recht 
(Berlin-Ost), Jg. 1958, S. 1150ff. („. . . Das sozialistische Recht ist die Gesamtheit 
der Verhaltensregeln — Normen —, die vom sozialistischen Staat auf der Grund-
lage der erkannten objektiven Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung 
festgesetzt oder sanktioniert wurden und den Willen der Arbeiterklasse und aller 
Werktätigen zum Ausdruck bringen, deren Einhaltung und Verwirklichung durch 
die auf innerer Überzeugung beruhende bewußte Disziplin der Werktätigen, durch 
die politisch-erzieherische und organisierende Tätigkeit ihrer staatlichen Organe 
und gesellschaftlichen Organisationen sowie durch die Zwangsgewalt des soziali-
stischen Staates gewährleistet wird zwecks Sicherung, Festigung und Entwicklung 
solcher gesellschaftlichen Verhältnisse, die dem Aufbau des Sozialismus und 
Kommunismus dienen") — bespr. in: ROW Bd. 3 S. 42f. Ich kann nicht umhin, zur 
Verdeutlichung dessen, was es mit dem Begriff der „bewußten, auf innerer Über-
zeugung beruhenden Disziplin der Werktätigen" auf sich hat — sie wird, wie zu 
beachten ist, u. a. durch „die politisch-erzieherische Tätigkeit der staatlichen 
Organe der Arbeiterklasse" hervorgerufen und letztlich „durch die Zwangsgewalt 
des sozialistischen Staates gewährleistet" —, eine Anekdote wiederzugeben, 
die Chruschtschow im Juni 1956 anläßlich seines Besuches in England erzählt hat. 
Danach habe sich der sowjetische Ministerpräsident „kürzlich zu einigen Studenten 
der Technik gesetzt, um festzustellen, was für Ideen sie bewegen. Einen der an-
gehenden Techniker habe er gefragt: .Sagen Sie, wer hat Anna Karenina ge-
schrieben?' Der Student, ängstlich-entsetzt: ,Ich nicht, Genosse Chruschtschow, ich 
nicht — bestimmt nicht!' Darauf habe er einen Geheimpolizeichef zu sich 
kommen lassen und ihm Vorhaltungen gemacht: .Sehen Sie, zu welchem 
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unterschie d ist ers t kürzlic h in dankenswer te r Auseinandersetzun g eine s 
Kenner s de r sowjetische n Rechtstheori e un d -praxi s mi t dort ige n fachlite -
rarische n Erzeugnisse n deutlic h gemach t worden 7 . 

Von hie r betrachtet , ist nich t ohn e Interesse , sich die Frag e vorzulegen , 
welch e Gründ e de n tschechoslowakische n Verfassungsgesetzgeber bewogen 
habe n könnten , bereit s nac h de r kurze n Spann e von wenige r als zwölf Jah -
re n zur Totalrevisio n de r Verfassungsordnun g zu schreiten . Ma n wird da -
bei — wen n solch e Ausdrucksweise erlaub t ist — endogen e un d exogen e 
Erwägunge n zu unterscheide n haben . 

a) Als endogen e Ursache n werde n dabe i solch e Gesichtspunkt e bezeich -
net , die sich au s de m Verfassungsleben de s Lande s selbst ergebe n — sei es, 
da ß förmlich e Abänderunge n de r Verfassungsurkund e ode r mi t verfassungs-
ändernde r Mehrhei t verabschiedet e Verfassungsdurchbrechungsgesetz e so 
häufi g zu verzeichne n gewesen sind , da ß die gründlich e Überholun g de s 
Gesetzeswort laut s scho n au s diese m Grun d empfehlenswer t erscheint , sei 
es, da ß verfassungswidrige Maßnahme n in solche m Ausma ß vorgekomme n 
sind , da ß die Neuordnun g au s diesem Grun d als unaufschiebba r betrachte t 
wird — wobe i angemerk t sei, da ß auc h diese r Gesichtspunk t seit de m 
XX. Partei ta g de r KPS U (1956) zufolge de s be i diese r Gelegenhei t nach -
drücklic h verkünde te n Grundsatze s de r „sozialistische n Gesetzlichkeit " Ge -
wich t besitze n kann . 

b) Demgegenübe r sollen etwaige au s de m Ausland , insbesonder e au s de r 
Sowjetunio n in die Tschechoslowake i h ineinwirkende n Ursache n als exo-
gen e bezeichne t werden . 

W a s zunächs t die endogene n Ursache n betrifft , so ist zu unterscheiden : 
a) Verfassungsänderungs - un d -durchbrechungsgesetze , d. h . in For m von 

Unsin n Ihr e dumme n Methode n führen . Ich frage eine n Studenten , wer Anna 
Karenin a geschriebe n ha t un d er antworte t mir , er sei es nich t gewesen.' Noc h 
am selben Tag sei der Geheimpolizis t zur Berichterstattun g wiedergekommen : 
.Ich habe mich der Sache mit dem Studenten , über den Sie sich beklagt haben , 
angenommen. ' ,Nun, ' hab e Chruschtscho w den Geheimpoliziste n gefragt, ,was 
habe n Sie den n gemacht? ' .Ich hatt e ihn eine Stund e bei mir im Büro — un d dan n 
gestand er, daß er Anna Karenin a doch geschriebe n hať. " — s. Leonhar d Froese , 
Da s sowjetische Bildungsidea l — mit besondere r Berücksichtigun g S. Makarenkos , 
in: Ostpädagogi k (Heft 11 der „Schriftenreih e für die Ost-West-Begegnung") , Düs -
seldorf 1957, S. 76 ff. (S. 88). Ma n wird entgegnen , daß es sich bei solchen Vor-
kommnisse n um Extremfäll e eine r nunmeh r überwundene n Epoch e gehandel t 
hab e — andererseit s wird ma n sich klarzumache n haben , daß das Verhalte n des 
Geheimpolizeichef s die immanent e Logik des von Makarenko  — einem im Sowjet-
bereich noch heut e als führen d angesehene n Denke r — entwickelte n sozialpädago -
gischen Systems für sich hat . 

7 Vgl. Siegfried Mampel , Die Auffassung des dialektische n und historische n Mate -
rialismu s vom Recht , in: RO W Bd. 1 S. 53 ff.; ders. , übe r die Bedeutun g der Staats -
lehre des Maxismus-Leninismu s für die verfassungsrechtlich e Entwicklun g in 
Mitteldeutschland , ebda. , Bd. 4 S. 45ff.; insbesonder e ders. , Dialekti k un d Rech t 
— zur Situatio n der Rechtstheori e in der SBZ, in: JOR Bd. 1/1, S. 91 ff. 
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„Verfassungsgesetzen " ergangen e Vorschriften , wodurc h entwede r der 
Wortlau t der VU/4 8 geänder t ode r von ihre m bisherigen Inhal t abweichend e 
Regelunge n — wenngleic h unte r Belassung des bisherigen Wortlaut s — 
mit verfassungsgesetzlich vorgeschriebene r Dreifünftelmehrhei t (§ 54 Abs. 2 
der VU/48 ) beschlossen worden waren , sind nu r in geringer Zah l ergangen . 
An verfassungsändernde n Gesetze n ist nu r ein einziges — „übe r die slo-
wakischen Nationalorgane" 8 — verabschiede t worden , wogegen sechs Ver-
fassungsdurdibrechungsgesetz e zu verzeichne n gewesen sind. Sie betrafe n 
die nach sowjetrussischem Muste r durchgeführt e Justizreform 9, den ebenfall s 
nach sowjetrussischem Vorbild umgestaltete n Aufbau der Regierung 10 un d 
der Lokalverwaltun g n sowie das Wahlrecht 12. Durc h diese Eingriffe wurde n 
u. a. gewisse institutionell e Restbeständ e rechtsstaatliche n Charakter s be-
seitigt— die grundsätzlich e Unabsetzbarkei t der Berufsrichter 13, das Prinzi p 
der parteipolitische n Neutralitä t der öffentliche n Verwaltung 1 4 —, was bis-
he r unterlasse n worden war. 

b) Ander s steh t es mit den gesetzgeberische n Akten, die — obwoh l der 
äußere n For m nach nich t als solche erkennba r — verfassungsdurchbrechen -
den Charakte r trugen . Ebens o handel t es sich um Verwaltungsmaßnahmen , 
die gegen gültiges Verfassungsrech t verstießen . In beiden Fälle n ha t ma n es 
mit einem verfassungswidrigen Vorgehen der Staatsorgan e zu tun . Wie oft 
dergleiche n zu verzeichne n un d wie umfassen d die praktisch e Bedeutun g 
dieser Verfassungswidrigkeiten war, kan n ein Außenstehende r auch nich t 
annähern d feststellen . Die wenigen Hinweise , die im Folgende n gegeben 
werden , sollen lediglich gewisse, wenn auch möglicherweis e kennzeich -
nend e Einzelgesichtspunkt e deutlic h machen . 

8 Vgl. Verf.-Ges . v. 31. Juli 1956, Slg. Nr . 33 (Außerkraftsetzun g der §§ 93—122 
der VU/48) ; dtsch. übersetzg. bei Rabl a. a. O. S. 357ff., dort auch Schrifttu m 
(Durčanský , Slapnička) . Neuesten s R. Wierer, Der Föderalismu s im Donauraum , 
Köln 1960, S. 190 ff. 

9 Vgl. Verf.-Ges . v. 30. Okt. 1952 „über die Gericht e und die Prokuratur" , Slg. Nr . 64; 
dazu E. Schmied , Das neue tschechoslowakisch e Justizrecht , in: OR Bd. 1 S. 129ff.; 
R. Urban , Die Tschechoslowakei , in: Birke-Neumann-Lemberg , Die Sowjetisierun g 
Ostmitteleuropas , Frankfurt/M . 1959, S. 177ff. (S. 193 ff. — dort weiteres Schrift-
tum) . Vgl. ferner noch M. Kabeš, Sozialistische Gesetzlichkei t in der Tschechoslo -
wakei, in: Bulletin der Internationale n Juristenkommission , Nr . 2, den Haa g 1955, 
S. 5 ff. 

10 Vgl. Verf.-Ges . v. 18. Mai 1950 „übe r die Neuregelun g der Organisatio n der 
öffentliche n Verwaltung", Slg. Nr . 47. 

11 Vgl. Verf.-Ges . v. 16. Sept. 1953 „über die Leitun g der Nationalausschüss e durch 
die Regierung", Slg. Nr . 81; Verf.-Ges . v. 3. März 1954 „über die Nationalaus -
schüsse", Slg. Nr . 12 — dazu Rabl a. a. O. S. 312 ff. (dort weiteres Schrifttum) . 

12 Vgl. Verf.-Ges . v. 26. Mai 1954 „über die Wahlen zur Nationalversammlun g und 
über die Wahlen zum Slowakischen Nationalrat" , Slg. Nr . 26; Verf.-Ges . v. 9. April 
1960 über die Abänderun g der Verf.-Ges . Nr . 12/54, 26/54 und 33/54 (s. o. Anm. 11 
und 8), Slg. Nr . 35 — dazu Rabl a. a. O. S. 321 ff. 

13 Vgl. § 5 Abs. 1 d. Verf.-Ges . Nr . 64/52 — contr a § 141 Abs. 2 der VU/48 . 
14 Vgl. § 1 Abs. 1 Halbsat z 2 d. Verf.-Ges . Nr . 12/54 — contr a § 126 Abs. 1 d. VU/48 . 
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So sagte z. B. § 7 der VU/48 , daß das Rech t eine s jeden Bürgers, sich an 
jedem beliebigen Ort im Inlan d niederzulasse n un d aufzuhalten , nu r im 
öffentliche n Interess e un d nu r auf Grun d eine s Gesetze s eingeschränk t wer-
den könne . Jedoc h drange n im Herbs t 1952 Nachrichte n in den Westen , wo-
nach Deportatione n großen Ausmaße s — sicher mindesten s eine vierstellige 
Zah l von Mensche n betreffen d — aus sicherheits - ode r politisch-polizeiliche n 
Gründe n durchgeführ t worden seien; eine verfassungsrechtlic h vorgeschrie -
bene gesetzliche Grundlag e dafür ha t nich t bestanden . Es ist von Interesse , 
daß der seit 1948 im freien Westen bestehend e „Ra t der freien Tschecho -
slowakei" dieses Vorgehen •— viele der aus der Heima t Ausgewiesenen 
hätte n „liebe r freiwillig (!) den Tod als unfreiwilligen Wegzug gewählt" — 
als „unmenschlich " oder als „Verletzun g der Menschenrechte " bezeichne t 
un d sich beschwerdeführen d an „alle demokratische n Mitgliede r der Ver-
einte n Nationen " gewandt habe n soll15. 

§ 11 Abs. 1 der VU/4 8 bestimmte , daß der Staa t den Kinder n besonder e 
Fürsorg e un d besondere n Schut z gewährleiste . Es ma g fraglich sein, ob die 
Einführun g des sog. „polytechnische n Unterrichts " — d. h. der Einsat z elf-
bis vierzehnjährige r Mädche n un d Knabe n auf normale n industrielle n ode r 
agrarische n Arbeitsplätze n — dami t vereinba r ist. Tatsächlic h scheine n 
Zweifel dara n laut geworden zu sein; jedenfalls erklärt e J. Hendrych , eine r 
der Sekretär e des ZK der KPČ , auf eine r vom ZK einberufene n „Erziehungs -
un d Bildungstagung " am 23. April 1959, daß die Frag e der Kinderarbei t — 
dieses Wort muß gefallen sein — nich t „einseitig " un d insbesonder e nich t 
vom Standpunk t eine s „sentimentale n Philanthropismus " gelöst werden 
könne 1 6 . 

§ 12 der VU/4 8 sichert e allen Bürgern das Rech t auf Bildun g zu; der Staa t 
sorge dafür, daß jederman n die Ausbildun g erhalte , die seinen Fähigkeite n 
un d „de n Bedürfnisse n der Gesellschaft " entspreche . Da die forciert e Indu -
strialisierun g u. a. den Bedarf an hochschulmäßi g gebildetem Nachwuch s 
fortwähren d steigert , hätt e auf Grun d dessen jeder dazu Befähigte zum 
Hochschulstudiu m zugelassen werden müssen , weil das „Bedürfni s der Ge -
sellschaft" gegeben war. Tatsächlic h wurde jedoch zum Nachtei l der ent -
rechtete n Schichten , d. h. der „Bourgeoisie " verfahren 17. 

Nac h § 35 der VU/4 8 konnte n Strafen nu r auf Grun d eine s Gesetze s an-
gedroh t un d verhäng t werden . Demgegenübe r begnügt e sich § 11 Abs. 3 des 
Gesetze s „übe r die Arbeits- un d Gehaltsverhältniss e der Staatsbedienste -
ten " 1 8 damit , die Regierun g zur Festlegun g disziplinarrechtliche r Tatbeständ e 
un d Strafen im Verordnungswe g zu ermächtigen , was — da das Geset z 
keinerle i näher e Bestimmun g über Strafarte n un d -rahme n enthiel t — dem 
§ 90 Abs. 1 der VU/4 8 widersprach , der vom Gesetzgebe r die sachlich e Ein-

15 Nachw . an Han d des „Hla s Československa", Nr . 13/14 — 1952, sowie der „Ne w 
Yorské listy", Nr . 141 v. 22. Nov. 1952 — s. WD Bd. 3 S. 20.ff. 

>« Nachw . vgl. WD Bd. 9 S. 181 ff. 
17 Nachw . vgl. WD Bd. 9 S. 266 f. 
18 v. 17. Mai 1950, Slg. Nr . 66. 
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grenzung eines etwaigen Durchführungsverordnungsrechts ausdrücklich ver-
langte. Dennoch erließ die Regierung die Durchführungsverordnung19, worin 
für den Fall der „Pflichtwidrigkeit" — ein Begriff, der ohne jede nähere Um-
schreibung und Erläuterung gelassen wurde — u. a. Geldstrafen bis zur 
Höhe eines Monatsgehalts angedroht wurden20. 

Unter dem Gesichtswinkel des § 35 der VU/48 erweckt auch die Regelung 
des Gesetzes „über die disziplinare Ahndung von Diebstählen und Sach-
beschädigungen sozialistischen Eigentums"21 Bedenken. In diesem Fall liegt 
die Schwierigkeit allerdings nicht darin, daß Strafen — Rüge, öffentliche 
Rüge, gegebenenfalls in Verbindung mit einer Geldstrafe bis zu tausend 
Kronen — ohne gesetzliche Grundlage angedroht wurden, sondern darin, 
daß das Gesetz nicht festlegte, wer diese Strafgewalt handhabt: ob der Be-
triebsleiter, die Gewerkschaft, eine zu diesem Zweck errichtete Institution, 
nämlich das sog. „Fabrikskameradengericht", oder ein einzelner, entspre-
chend beauftragter Betriebsbediensteter — jede dieser Möglichkeiten wurde 
durch § 2 Abs. 1 des Gesetzes eröffnet. Zu verzeichnen sind ferner Bestre-
bungen, die Zuständigkeit dieser Disziplinarstellen entgegen dem Gesetzes-
wortlaut auch auf arbeitsrechtliche Streitigkeiten, ja: bis ins Familienleben 
der Betroffenen hinein auszudehnen22. 

Eine verfassungswidrige Überschreitung des durch ein zugrundeliegendes 
Gesetz gezogenen Rahmens der Verordnungsbefugnis der Regierung ent-
hielt ferner die Regierungsverordnung „über die Neuorganisation der Re-
gierungsarbeit" 2S. Sie schuf nämlich eine neue, in der VU/48 nicht vor-
gesehene Regierungsinstanz, das aus dem Ministerpräsidenten und seinen 
Stellvertretern bestehende „Regierungspräsidium", dem durch § 2 die Auf*-
gabe zugewiesen wurde, „die laufenden Arbeiten der Regierung zwischen 
den Sitzungen zu erledigen und die Tätigkeit der einzelnen Regierungs-
mitglieder operativ zu leiten und zu überwachen". Das zugrundeliegende 
Verfassungsgesetz24 ermächtigte die Regierung in Durchbrechung des § 92 
Abs. 1 der VU/48 jedoch nur, einzelne Ministerien zu errichten und aufzu-
heben oder ihren Wirkungsbereich zu ändern; überdies oblag die, nunmehr 
der neuen Regierungsinstanz zugewiesene Pflicht der obersten Leitung der 
Staatsgeschäfte — denn darauf kommt eine „operative Leitung und Über-
wachung der Tätigkeit der einzelnen Regierungsmitglieder" letzten Endes 
hinaus — nach § 88 der VU/48 dem Ministerpräsidenten persönlich. Die 
soeben erwähnte Regierungsverordnung bedeutete also einen doppelten 
Verfassungsbruch. 

19 v. 14. Juli 1950, Slg. Nr. 120. 
20 Vgl. die §§ 15—16 d. Reg.-Vdg. 
21 v. 18. April 1957, Slg. Nr. 24. 
22 Die Berichterstattung in ROW (Bd. 4 S. 14 und 144) ist juristisch ungenau. Das 

Gesetz Nr. 24/57 (s. o. Anm. 21) und sein § 8, wonach der Bestrafte den zuständigen 
Nationalausschuß anrufen kann, werden nicht erwähnt. 

23 v. 31. Jan. 1953, Slg. Nr. 5 
24 v. 18. Mai 1950, Slg. Nr. 47 — s. o. Anm. 10. 
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Ein dritte s Beispie l für diese verfassungswidrige Regierungspraxi s biete t 
§ 2 Abs. 1 de r Verfahrensordnun g für die Lokalverwaltungsbehörde n 
(Nationalausschüsse) 2 5 , die nich t nu r für diese Ausschüsse selbst, sonder n 
auc h für alle „andere n Organ e de r Staatsverwal tung " verbindlic h erklär t 
wurde , obwoh l die zugrundeliegend e gesetzlich e Ermächtigungsbestim -
m u n g 2 6 ausschließlic h von jene n Ausschüssen , nich t jedoc h auc h von diese n 
Organe n hande l t e 2 7 . 

Endlic h sei auc h noc h a n ein andere s verfassungswidriges Vorgehe n de r 
Regierun g erinnert , wovon berei t s a n d e r n o r t s 2 8 die Red e gewesen ist — die 
wiederhol t e NichtVeröffentlichun g de r jährliche n Wirtschaftsplän e in Ge -
setzesform . 

überblick t ma n diese — wie unterstr iche n sei, in gar keine r Weise er-
schöpfende n —•  Einzelbefunde , so scheine n sie d i e vorhi n (s. o. S. 513) an -
gedeutet e Erkenntni s zu bestätigen , da ß die kommunistische n Inhabe r de r 
Staatsgewal t gerad e auc h innerhal b eine r „Volksdemokrati e mi t de r Funk -
tio n de r Diktatu r de s Proletar iats " (s. o. S. 512) da s Rech t un d insbesonder e 
auc h da s geschrieben e Verfassungsrech t nich t als Schrank e für ihr e Macht -
ausübun g gelten lassen . Wo da s Rech t vielmeh r mi t „de n schnel l wechseln -
de n Notwendigkei te n de r sozialistische n Entwicklung " in Widerspruc h ge-
rät , mu ß es weichen ; insbesonder e gehe n — wie Mit t e 1959 autor i ta t i v fest-
gestellt w u r d e 2 9 — etwaige Parteidirekt ive n de m geschriebene n Rech t vor . 

Von hie r au s betrachtet , kan n die Frag e höchsten s lauten , ob ma n sich de r 
Müh e unterziehe n soll, da s Par lamen t ein Verfassungsänderungs - ode r 
-durchbrechungsgeset z beschließe n zu lassen ode r ob es zweckentsprechen -
de r ist, sich übe r die Verfassungsurkund e ohn e diese Förmlichkei t hinweg -
zusetzen . Aus diese m Gesichtswinke l ist dahe r kein Grun d für ein e Total -
revision de r Verfassung gegeben , un d dahingehend e Erwägunge n sind auc h 
— soweit ersichtlic h — bis gegen End e 1959 wede r in maßgebende n Kreise n 
de r KPČ , noc h im tschechische n Fachschrifttu m ode r de r Tagespress e de s 
Lande s angestell t worden . 

Möglicherweis e gibt jedoc h ein e ander e Überlegun g Aufschluß . Di e 
„theoretisch e un d politisch e Monatsschrif t de s ZK de r KPČ" , Nov á Mys l 

2 5 Vgl. Reg.-Vdg. v. 22. Mär z 1955, Slg. Nr . 20. 
2 6 nl. § 33 Abs. 1 un d 3 d. Ges . v. 3. Mär z 1954 „übe r die Nationalausschüsse" , Slg. 

Nr . 13. 
2 7 Richtige r Hinwei s bei Fr . Becker, Verwaltungsverfahrensrech t in Osteuropa , in: 

OR Bd. 6 S. 185 ff. (S. 189). De r betr . Abschnit t des Bericht s enthäl t eine Reih e 
Unrichtigkeiten . Die VU/4 8 wird als „Verfahrensgesetz " bezeichnet , die Vdg. v. 
22. Mär z 1955 trägt die Nr . 20 (nich t 22), die Bek. d. Justizmin . „betr . näher e Vor-
schriften über das Verwaltungsverfahren " (dies der vollständige Titel) ist nich t in 
der „Sammlun g der Gesetz e und Verordnungen" , sonder n im „Amtsblat t der tsche -
choslowakische n Republik " (Úředn í list) unte r Nr . 73/1955 verkünde t worden . 

2 8 Vgl. Rabl a. a. O. S. 333 Anm. 195. 
2 9 Nachw . vgl. ROW Bd. 3 S. 186. 
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(Neue r Geist) , pflegt ihre Folge n jeweils mit einem anonyme n programmati -
schen Aufsatz einzuleiten , dem parteioffiziös e Bedeutun g beizumesse n ist. 
Im Februa r 1960 wurde in diesem Aufsatz — er tru g die Überschrif t „Wir 
trete n in den wichtigen Zeitabschnit t der Vollendun g des sozialistische n 
Aufbaus un d der Vertiefun g der Demokrati e ein" — mit Bezug auf den 
vom ZK soeben beschlossene n Umba u der Lokalverwaltung 30 erklärt , 
dieser erforder e „einschneidend e Veränderunge n des Stils, der Forme n 
und Methode n der Arbeit aller Staatsorgan e — bis hinau f zu den Mini -
sterien" . Bekräftigt ward diese Andeutun g eine r mögliche n Reform des 
Staatsapparate s an Haup t un d Glieder n durc h den Hinwei s auf die herr -
schend e agrarisch e Mißwirtschaft ; so hab e das landwirtschaftlich e Erzeu -
gungsfehl gegenübe r dem letzte n Jahrespla n „für die Volkswirtschaft den 
Verlust einiger hunder t Millione n Krone n bedeutet " 31. Abhilfe wurde in der 
organisatorische n Dezentralisation , verbunde n mit der personelle n Durch -
kämmun g des Gefüge s der Lokalverwaltungsbehörde n — der sog. „National -
ausschüsse" 3 2 — gesucht . 

Da ß die durchgreifend e Umgestaltun g des Gefüge s der lokalen Verwal-
tungseinrichtunge n auf die Staatsverfassun g zurückwirkt , schein t eine der 
kommunistische n Staatspraxi s geläufige Anschauun g zu sein — jedenfall s 
zeigt sich dieser Gedank e gleichzeiti g (1959/60 ) sowohl in der Sowjetunio n 
wie auch in Südslawien ; davon wird noc h zu handel n sein. Von noc h grö-
ßere r Bedeutun g schein t inde s etwas anderes , das gleichfalls zur selben Zei t 
mit allem Nachdruc k ausgesproche n wurde . 

De r XXL Parteita g der KPSU (27. Janua r — 5. Februa r 1959) ist — ver-
glichen mit dem XX. Parteitag , der die damal s sensationel l wirkend e Ab-
wertun g Stalin s bracht e — im Westen unangemesse n wenig beachte t wor-

30 Zuers t auf der Sitzun g des ZK der KPČ am 23. Sept . 1959 vom Generalsekretä r der 
Partei , Staatspräsiden t Novotný , auseinandergesetzt ; Wortl . seiner Red e jedoch 
erst am 13. Nov . 1959 im offiziellen Organ der KPC , Rud é Právo — Inhaltsangab e 
vgl. RO W Bd. 4 S. 12 f. Endgültige r Beschluß des ZK hierübe r auf der Sitzun g am 
13./14 . Jan . 1960 — Wortl . Vgl. Rud é právo v. 16. Jan . 1960 (dtsch . Auszug vgl. 
OP Bd. 12 S. 144ff. —mit Kart e der neue n Verwaltungseinteilung) . Grundsätzlich e 
Ausführunge n bei O. Průša , Zásad y rearganisace , politicko-územníh o členěn í stát u 
(Die Grundlaige n der politfiisch-giebietsmäßige n Neugliederun g des Staates) , in : N M 
Jg. 1960 S. 14 ff. Vgl. u . Anm. 66. 

31 a. a. O. Jg. 1960 S. 114 ff., insbes. S. 120 bzw. 118. Vgl. ferner den Berich t „Tsche -
choslowake i — landwirtschaftliche s Plansol l 1959 nich t erfüllt", in : Agrarpolitisch e 
Rundschau , Bonn , Nr . 7/8 (Ma i 1960), S. 30 ff. (eindrucksvoll e Zahlen ) un d Šedivý-
Zubina , Die kleine n Grundbesitze r un d ihre Rolle in unsere r Landwirtschaft , in N M 
Nr . 1/1960, auszugsw. deutsch e übersetzg . in: OP Bd. 12 S. 270 f. Allgemeiner Hin -
tergrund : St. Stolte , Die Krise der „sozialistische n Landwirtschaft" , in: Wissen-
schaftliche r Diens t Südosteuropa , Bd. 10 S. 17 ff., sowie in erste r Linie auch 
W. Wannenmacher , Die Umstellun g auf sozialistische Ernährungswirtschaf t 
— untersuch t am Beispiel der Tschechoslowake i (Bd. 8 der Veröffentlichunge n des 
Collegium Carolinum) , Münche n 1960. 

32 S. o. Anm. 11. 
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den. Chruschtschow hat te bereits in seinen, zur Vorberei tung dieser Zusam-
menkunft veröffentlichten Thesen das Problem des „Übergangs vom Sozia-
lismus zum Kommunismus" in den Mittelpunkt der Erörterung gestellt. Die 
gesellschaftliche Entwicklung habe „gesetzmäßig" — d. h. durch fortwäh-
rende rücksichtslose33 Gewal tanwendung gegen die widers t rebende Mehr-
heit der Bevölkerung3 4 — zu einem Zustand geführt, in dem „die Umwand-
lung der Arbeit in die erste Lebensnotwendigkeit aller Mitglieder der Ge-
sellschaft" gelungen und „die Verwirklichung des kommunistischen Grund-
satzes der Gütervertei lung nach den Bedürfnissen" möglich geworden sei: 
so die apologetische Auslegung seiner Wor te von sach- und rechtskundiger 
Seite3 3 . Die Folge sei das „Absterben der inneren Funktionen des Staates", 
d. h. der Zwangsnormen über das Ausmaß von Arbeit und Verbrauch sowie 
der zu ihrer Durchführung berufenen Behörden — „selbstverständlich nur, 
wenn auch die entsprechenden außenpolitischen Bedingungen vorhanden 
sein werden" 38, was Chruschtschow in seiner Eröffnungsrede auf dem Partei-
tag dahin erläuterte, daß darunter „der Sieg des Sozialismus im internatio-
nalen Maßstab" zu vers tehen sei37 . Die Schlußresolution des Parte i tags 3 8 

drückt das zurückhaltender aus; sie fordert lediglich die „Einheit der Arbei-
terklasse sowohl auf innerstaatlicher wie auch auf internationaler Ebene" 
und spricht die Hoffnung aus, daß „die breite Masse der sozialdemokra-
tischen Arbeiter und ihre Organisat ionen die durch den Erfolg des Sozialis-
mus (in der Sowjetunion) für die internationale Arbei terklasse gegebenen 
Möglichkeiten immer besser begreifen und mit anderen Teilen der Arbeiter-
klasse und den großen demokratischen Gruppen zwecks Verhinderung von 
Faschismus und Krieg Gleichschritt aufnehmen" werde. 

Darüber hinaus ward in der Endentschließung noch folgendes erklärt : 
a) der Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion sei vollständig und end-

gültig3 9 ; 
b) auf Grund des gegenwärt igen technischen und wirtschaftlichen Standes 

und der gleichzeitig erreichten sozialistischen Gesinnung des Sowjetvolkes 
33 Das Postulat „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst" könne nicht anerkannt wer-

den; die kommunistische Moral verlange vielmehr „Haß und Unversöhnlichkeit 
gegenüber dem Klassenfeind" — so z. B. „Pravda" (parteiamtl. Zeitung der KP, 
Preßburg) v. 19. Juli 1959; Nachw. s. ROW Bd. 3 S. 187. Im gleichen Sinn d. Militär-
zeitschrift „Obrana lidu" (Valksverteidigung) v. 3. Nov. 1959 — Nachw. eibda. 
Bd. 4 S. 13. 

34 „. . . das werktätige Volk ist nicht automatisch für den Sozialismus . . . " — so NM, 
März 1959 (Aufsatz über „Rolle und Charakter unseres sozialistischen Staates"); 
Nachw. ROW Bd. 3 S. 105. 

35 Vgl. N. G. Alexandrow, Die Entwicklung des Kommunismus und der Staat, in: 
Sowj. Gosudarstwo i Prawo, Nr. 12/1958 — dtsch. Auszug in: OP Bd. 11 S. 160ff. 

38 a. a. O. S. 161. 
37 Vgl. Prawda (Moskau) v. 28. Jan. 1959 — dtsch. Auszug in: OP Bd. 11 S. 98ff. 

(S. 114). 
38 Im Folgenden zit. nach Decisions of the XXIst Extraordinary Congress of the Com-

munist Party of the Soviet Union, Moskau 1959, S. 33 f. 
39 a. a. O. S. 24. 
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— d. h . de s Schwinden s de s individuelle n Erwerbs - un d Besitztrieb s un d 
seine r Ersetzun g durc h ein sittlich begründete s Arbeitsbedürfni s im Inter -
esse de r Gesamthei t — sei möglic h geworden , de n Umba u de r bislan g auf 
de m sozialistische n Grundsat z „Jede r nac h seine n Fähigkeiten , jede m nac h 
seine r Leistung " beruhende n Gesellschafts- , Wirtschafts - un d Staatsver -
fassung mi t de m Zie l in Angriff zu nehmen , de n kommunistische n Grundsat z 
„Jede r nac h seine n Fähigkeiten , jede m nac h seine n Bedürfnissen " zu ver-
wirkl ichen 4 0 ; 

c) de r Verfassungsumba u werd e in de r Über t ragun g gewisser Aufgaben 
von staatliche n Behörde n auf gesellschaftlich e Selbstverwaltungskörpe r be-
stehen ; Chruschtscho w ha t t e in seine r Red e da s Gesundhei tswese n un d die 
Sportbewegun g als hierfü r scho n jetz t geeigne t genann t 4 1 . Danebe n ist auf 
die Bestrebunge n aufmerksa m zu machen , un te r Zurückdrängun g de s juri -
stisch geschulten , von Staat s wegen amtierende n Richter s — un d unte r Auf-
lösun g e twa noc h vorhandene r prozessuale r Sicherunge n — die sog. „Rechts -
verfolgun g durc h da s Kollektiv " auszugesta l ten 4 2 . Vorsorglich fügte di e 
Resolutio n bei, da ß die Bedeutun g de s Staate s auf de n ih m zur Machtaus -
übun g verbl iebene n Bereiche n dadurc h in keine r Weise geschmäler t werde ; 
immerhi n sei die Revisio n de r Verfassungsurkund e von 1936 nötig , u m die 
sei the r e ingetre tene n gesellschaftspolitische n Veränderunge n in rechtlich e 
For m zu k le iden 4 3 ; 

4 9 a. a. O. S. 25 ff. 
4 1 a. a. O. (s. o. Anm. 37) S. 112 f. 
4 2 Die „Iswestja " veröffentlicht e am 23. Okt . 1959 den „Entwur f des Ges . über die 

Erhöhun g der Rolle der Öffentlichkei t im Kamp f gegen die Verletzun g der sowjeti-
schen Gesetzlichkei t un d der Regeln des sozialistische n Gemeinschaftslebens " 
(dtsch . übersetzg . vgl. JOR Bd. 1/1 S. 245 ff.) — dazu A. Bilinsky, Die „gesellschaft -
liche Rechtspflege " in der Sowjetunion , in: RO W Bd. 4 S. 98ff. Vgl. ferner Dietric h 
A. Loeber , Rechtsverfolgun g durch das Kollektiv , in: OP Bd. H S . 658 ff. Nich t ganz 
richti g ist seine Angabe, daß sog. „Parasitengesetze " bisher von 8 Unionsrepubli -
ken verabschiede t worden seien (a. a. O. S. 660 Anm. 14); die nachgewiesen e Be-
zugsstelle (OR Bd. 5 S. 35) gibt nu r 7 solcher Gesetz e (Usbekistan , Turkmenien , 
Lettland , Tadschikistan , Kasachstan , Armenien , Aserbeidschan) . Inzwische n sind 
die kirgisische SSR un d Georgie n hinzugekomme n (Gesetzestext e vgl. OP Bd. 11 
S. 673f. un d Bd. 12 S. 655). Vgl. auch O. Průša , K historickém u vývoji a současný m 
úkolů m soudružskýc h soudů v SSSR (Zu r geschichtliche n Entwicklun g un d gegen-
wärtigen Aufgabenstellun g der Genossenschaftsgericht e in der USSR ) in: Pr . Bd. 98 
S. 627 ff. un d ferner Lad. Schubert : K problemo m súvisiacím s rozšíření m účast i 
pracujúcíc h na ochran ě pravidie l socialistickéh o spolužiti a (Zu den Problemen , die 
die Vergrößerun g des Anteile s der Werktätige n am Schut z der Regeln für das 
sozialistische Zusammenlebe n betreffen) , in: Právnick é studie — časopi s Slovenské 
akademi e vied, Bd. 9, S. 3 ff.; über verfassungsgeschichtlich e Ansatzpunkt e solcher 
Institutione n innerhal b der gegenwärtigen tschechoslowakische n Justizorgani -
sation vgl. „Justi z in der Tschechoslowakei" , in: Bulletin der Internationale n 
Juristenkommission , Nr . 10 (Jan . 1960) S. 38 ff. Übersich t über einige aktuelle , mit 
dem Aufbau der Organ e der „Rechtsverfolgun g durch das Kollektiv" verbundene n 
Frage n (USSR , CSSR, Polen , Ungarn ) s. ROW Bd. 5 S. 52. 

4 3 a. a. O. (s. o. Anm. 38) S. 27 und 38. Übersich t über juristische Einzelproblem e der 
sowjetrussischen Verfassungsreformplän e s. RO W Bd. 5 S. 50. Vgl. u. Anm. 103. 
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d) maßgeben d für die Durchführun g aller diese r Plän e seien Wor t un d 
Wille de r kommunistische n Pa r t e i 4 4 ; 

e) insbesonder e abe r sei „di e Zei t nahe , d a die (übrigen ) sozialistische n 
Staate n sich de r Aufgabe de s Aufbaus eine r kommunistische n Gesellschafts -
ordnun g zuwende n werden " 4 5

r was Chruschtscho w persönlic h dahi n er läuter t 
hat te , da ß „di e Lände r de s Sozialismu s meh r ode r minde r gleichzeiti g in die 
höher e Phas e de r kommunistische n Gesellschaf t übergehe n werden " 4 6 . 

Auf da s sofort un d in große r Meng e einsetzend e kommunistisch e staats -
wissenschaftlich e Schrifttu m zu r Frag e de s „Übergang s vom Sozialismu s 
zum Kommunismus" , de s „Absterben s de s Staates " u . dgl. einzugehen , 
wäre von Interesse , würd e abe r de n Rahme n de s vorl iegende n Bericht s 
sprengen . Immerhi n sei auf die Meinungsverschiedenhei t zwischen zwei 
führende n Ver t re te r n de r tschechische n Staatswissenschaf t verwiesen , di e 
— an de n Entwur f eine s Staats - un d rechtsphilosophische n Universitätslehr -
buche s de s hiernac h zuers t Genannte n anknüpfen d — a m 24. Mär z 1959 im 
R a h m e n d e r Akademi e de r Wissenschafte n zu Pra g zwischen de m erst 1944/4 5 
in die Parte i gelangte n Prof . Dr . R. Foustk a un d de m „Altkommunisten " 
Dr . VI. Procházk a stattfand . Ma n warf de r in jene m Lehrbuc h enthal tene n 
Analyse de s Staatsbegriff s die Überschätzun g juristisch-organisatorische r 
Gesichtspunkt e sowie ungenügend e Erfassun g de r Aufgaben de r kom -
munistische n Parte i innerhal b de r sich schrittweis e entstaatlichenden , 
in de n Kommunismu s „hinüberwachsenden " Gesellschaftsordnun g vor; 
beton t ward , da ß de r sozialistisch e Staa t nich t meh r in ers te r Lini e 
ode r gar ausschließlic h ein Machtappara t zu r Unterdrückun g de r Mehr -
hei t durc h die Minderhei t sei, sonder n zu r „politische n Organisat io n de r 
überwält igende n Bevölkerungsmehrhei t " werde , de r die Tenden z inne -
wohne , „mi t de r Gesamtgesellschaf t de s Lande s zu verschmelzen" 4 7 . De r 
Strei t schein t — nachde m ein Schüle r Foustkas , M . Lakatoš , an Or t un d Stell e 
unverzüglic h Selbstkriti k g e ü b t 4 8 un d eine r de r juristische n Funkt ionär e de s 
ZK de r KP Č de n Angriff auf Foustka , de r es hiera n im ver langte n Ma ß ha t t e 
fehlen lassen , alsbald in scharfe r For m in de r parteioffiziöse n Monatsschrif t 
erneuer t ha t t e 4 9 — durc h de n plötzliche n un d vorzeit ige n To d de s erst Drei -
undfünfzigjährige n am 20. August 1960 vorläufig beende t worde n zu se in 5 0 . 

44 a. a. O. S. 35 f. 
4 5 a. a. O. S. 30. 
4 6 a. a. O. (s. o. Anm. 37) S. 115. 
4 7 Vgl. VI. Procházka , K marxisticko-leninském u pojet í státu (Zu r marxistisch-lenini -

stischen Staatsauffassung) , in: Pr . Bd. 98 S. 577ff., R. Foustka , K marxisticko -
leninském u pojet í státu , ebda . S. 614ff.; Berich t über die Diskussio n beide r Re-
ferate ebda . S. 671 ff. 

4 8 a. a. O. S. 671 („ . . . ich habe mir hinsichtlic h des Staatsbegriffs Fehle r un d Un -
genauigkeite n zuschuldenkomme n lassen, wofür ma n mich mit Rech t gerügt hat ; 
diese Kriti k habe ich angenomme n . . .") . 

4 9 Vgl. Zd. Mlynář , Stá t v soustavě socialistické demokraci e (De r Staa t im Ge -
füge der sozialistische n Demokratie) , in: NM Jg. 1959 S. 1071 ff., ferner die ein-
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Immerhi n zeigt diese Kontrovers e — ebenso wie Chruschtschow s These n 
zum XXI. Parteita g der KPSU und , ihne n folgend, die Schlußresolutio n — die 
Veränderung , die im Selbstverständni s der kommunistische n Machthabe r 
bezüglich der von ihne n gehandhabte n Gewal t in letzte r Zei t vor sich ge-
gangen ist: sie behaupten , sich nich t meh r als Willensvollstrecke r eine r Min -
derhei t gegen die Mehrhei t der Bevölkerung , sonder n umgekehr t als Voll-
zugsorgan der überwältigende n Mehrhei t gegenübe r einem unbelehrbaren , 
in unzeitgemäße n Denkgewohnheite n stecken gebliebene n Rest ode r gegen-
über den in jeder Gesellschaf t vorhandene n asozialen Elemente n zu fühlen . 
Es ist deutlich , daß — wenn die zugrundeliegend e Behauptung , das gesell-
schaftlich e Bewußtsein eine r dreistelligen Millionenzah l von Mensche n 
grundstürzen d umgeform t zu haben , erweislich wahr wäre (was zufolge der 
Weigerung, eine n freien Gedankenaustausc h mit der kommunistisc h nich t 
beherrschte n Welt un d freie Wahlen zuzulassen , nich t nachgeprüf t werden 
kann ) •— dami t ein Wendepunk t der Entwicklun g eingetrete n wäre. 

Nu n ist der Endentschließun g des XXI. Parteitag s der KPSU der Hinwei s 
darau f zu entnehmen , wann die Führun g eine s zum „sozialistische n Welt-
system" gehörende n Staate s zur Verfassungsrevision zu schreite n habe : 
wenn nämlic h die seit Verabschiedun g der letzte n Verfassung bewirkten 
gesellschaftspolitische n Änderunge n einschneiden d genug sind, um die for-
maljuristisch e Neudefinitio n des erreichte n Gesellschafts- , Macht - un d Be-
wußtseinszustande s zweckmäßi g erscheine n zu lassen. Auf der Han d liegt, 
daß eine Verfassungsrevision hiernac h angezeigt erscheint , wenn jene grund -
stürzend e Bewußtseinsänderun g von Millione n Mensche n als vollzogen be-
haupte t wird. Häl t man sich weiter Chruschtschow s Andeutun g vor Augen, 
wonac h die Gefolgschaftsstaate n der Sowjetunio n etwa zur gleichen Zei t 
„in die höher e Phas e der kommunistische n Gesellschaf t übergehen " würden 
wie die Sowjetunio n selbst, so ist ein Gedankengan g gekennzeichnet , der — 
im Sinn der vorhin gemachte n Unterscheidun g — die mögliche n exogenen 
Ursache n der tschechoslowakische n Verfassungsrevision des Jahre s 1960 er-
kenne n läßt : in diesem Sinn ist die Neufassung der Veriassungsurkunde als 
Anzeichen dafür anzusehen,  daß die Führung der tschechischen kommunisti-
schen Partei Anspruch darauf erhebt, trot z — ode r vielleicht : gerade ange-
sichts — der geographisc h exponierte n Lage ihre s Lande s verhältnismäßig 
sehr weit auf dem Weg der von Chruschtschow vorgezeichneten Entwicklung51 

vorgeschritten zu sein. Offen bleiben mag, inwieweit in den Überlegunge n 

schlägigen Ausführungen des Generalsekretär s der KPČ, Staatspräsiden t Novotný , 
im Rudé právo v. 12. Dez. 1959 — auszugsw. in: ROW Bd. 4 IS. 57. 
Vgl. den Nachru f auf Foustk a in Pr. Bd. 99 S. 701 ff. 
Zur Analyse dieser Entwicklung , soweit sie Verfassungsrecht und Verfassungs-
leben der Sowjetunio n betrifft, vgl. R. Maurach , Das staatsrechtl.Werde n d. Sowjet-
union , in: Fragen des Staatsrecht s im Ostblock, Berlin-Wes t 1958, S. 19 ff.; ders., Zur 
Frage der Kodifizierun g u. Systematik des Sowjetrechts ; in: ROW Bd. 3 S. 1 ff.; ders., 
Versuch einer Periodisierun g der sowjetischen Rechtsgeschichte , in: JOR, Bd. l/I I 
S. 107 ff. 
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der tschechische n kommunistische n Führun g auch das Wettbewerbsbedürf -
nis gegenüber dem ideologieabtrünnige n Südslawien eine Rolle gespielt 
ha t ode r ha t spielen müssen ; vom 8. bis 22. April 1960 tagte nämlic h der 
V. Parteita g des „Sozialistische n Bunde s der Werktätige n Südslawiens", 
in dessen Verlauf Kardel j u. a. erklärte , daß die bisherigen „Errungen -
schaften der sozialistische n Entwicklun g ihre n Niederschla g in eine r neue n 
Verfassung finden " müßten ; eine bloße Ergänzun g der geltende n Verfas-
sungsurkund e reich e nich t meh r aus 5 2. 

IL 

Noch  währen d des V. Parteitag s der südslawischen Kommuniste n — am 
19. April 1960 — veröffentlicht e das ZK der KPC den Entwur f eine r neue n 
Verfassungsurkund e für die Tschechoslowakei 53; eine Woch e späte r gab der 
vorhin bereit s erwähnte , führend e tschechisch e staatswissenschaftlich e 
Schriftstelle r VI. Procházk a in der offiziellen Tageszeitun g der KPČ den 
Kommentar 54. Er zeigt, wie eng der Proze ß dieser Verfassungsgesetzgebung 
mit den oben erwähnte n sowjetrussischen Behauptunge n un d Postulate n 
zusammenhängt . Danac h hab e man 1945 begonnen , „unte r Führun g der 
kommunistische n Parte i demokratisch e un d sozialistische Reforme n zu ver-
wirklichen , die Mach t der Arbeiterklasse zu festigen un d zu erweiter n un d 
eine wirkliche Volksdemokrati e zu erkämpfen" . De r „Februarsie g 1948" — 
womit der oben kurz beschrieben e Erlaß der VU/4 8 gemein t ist — hab e die 
„Rest e der politische n Mach t der Bourgeoisie " sowie „weiter e ihre r wirt-
schaftliche n Positione n liquidiert " un d „de m Volk alle Wege für sein Strebe n 
nach Schaffun g eine s neue n Gesellschaftssystem s freigegeben". 

Die VU/4 8 — „di e Verfassung des Weges zum Sozialismus " — hab e das 
Ergebni s dieses Kampfabschnitt s rechtlic h festgehalten . Inzwische n hab e sich 
jedoch „dan k der Arbeit un d der Anstrengunge n des Volkes unte r der ziel-
bewußte n Führun g der Partei . . . eine grundsätzlich e Änderun g der Klassen-
zusammensetzun g der Gesellschaf t vollzogen" un d die Mai-Verfassun g von 
1948 sei „durc h diese stürmisch e Entwicklun g natürlic h überholt" . Sie müsse 
dahe r durc h ein neue s Grundgeset z ersetz t werden , das — nac h dem Be-
schluß des ZK der KPČ vom 8. April 1960 — „nich t nu r die erreicht e Ent -
wicklungsstufe unsere r Gesellschaf t verankern , sonder n auch die Haupt -
tendenze n der weitere n Entwicklun g zum Ausdruck bringen " solle. Pro -
cházk a fuhr fort: „Di e neu e Verfassung wird also zwei Hauptaufgabe n 
haben , die wir in die Begriffe Bilanz und Perspektiv e zusammenfasse n kön-

52 Nachw . vgl. ROW Bd. 4 S. 141 f. 
53 Vgl. Rudé právo Nr . 108 v. 19. April 1960. Inhaltsübersich t des Verfassungsent-

wurfs in: ROW Bd. 4 S. 142 f. 
54 Vgl. Budeme mít socialistickou ústavu (Wir werden eine sozialistische Verfassung 

haben ) — Rudé právo Nr . 114 v. 25. April i960; auszugsw. dtsch. Übersetzun g in: 
OP Bd. 12 S. 410 ff. 
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nen . Die neu e Verfassung muß alle Hauptergebniss e unsere r bisherigen 
Entwicklun g . . ., vor allem die Änderun g in der Klassenstruktu r un d der 
ökonomische n Grundlag e unsere r Gesellschaf t juristisch interpretiere n un d 
die Grundtendenze n der weiteren Entwicklun g berücksichtigen" . Als solche 
bezeichnet e der Verfasser, daß die „wirtschaftlich-organisatorisch e un d kul-
turell-erzieherisch e Seite (des sozialistische n Staates ) imme r stärke r zur 
Geltun g kommt" , was durc h die Feststellun g ergänz t ward, daß „de r soziali-
stische Staa t . . . erst in zweiter Linie ein Appara t zur Unterdrückun g jeder 
Gefährdun g der sozialistische n Ordnun g von inne n ode r außen " sei; seine 
eigentlich e Aufgabe liege vielmeh r darin , „de n Aufbau zu organisiere n . . . 
Un d hauptsächlic h diesen grundsätzliche n Gedanke n muß die neu e Verfas-
sung . . . zum Ausdruck bringen" . 

Der also veröffentlicht e Entwur f der neue n Verfassungsurkund e soll in 
der Zei t zwischen Mitt e April un d End e Ma i 1960 in fast 50 000 öffentliche n 
Versammlunge n „diskutiert " worden sein; über 4 Millione n Mensche n hätte n 
teilgenomme n un d über 700 000 dabe i das Wort ergriffen. Nu r in knap p V4°/o 
dieser Fäll e schein t sich eine solche Stellungnahm e zu einem Abänderungs -
vorschlag verdichte t zu haben ; 1750 solcher Vorschläge seien gezählt wor-
den 5 5 . Diese wurde n vom ZK der KPČ geprüft un d von einer , dem Zusam -
mentrit t der neue n Nationalversammlun g um eine Woche vorgeschaltete n 
„Gesamtstaatliche n Parteikonferenz " zu einem sehr geringen Teil — man 
kan n auch durc h den Wort-für-Wort-Vergleic h zwischen Entwur f un d End -
fassung die genau e Zah l der angenommene n Abänderungsvorschläg e nu r 
annähern d feststellen ; es mögen etwa 40 gewesen sein —, d. h. zu etwa 2°/o 
berücksichtigt . Nac h dieser doppelte n Vorprüfun g wurde der also berei-
nigte Wortlau t der Nationalversammlun g vorgelegt; sie billigte ihn ohn e 
näher e Prüfun g — d. h. insbesonder e ohn e Vertagun g des Plenum s un d 
ohn e Ausschußberatunge n — einstimmig , überblick t man diesen Verlauf der 
Dinge , so dräng t sich die Feststellun g auf, daß das Schwergewich t der Verfas-
sungsgesetzgebun g kaum bei der — hierfü r nach dem Wortlau t (Art. 41 
Abs. 1 Satz 1) der neue n Verfassungsurkund e sogar ausdrücklic h alleinzu -
ständige n — Nationalversammlun g gelegen habe n dürfte . 

De r Aufbau der VU/6 0 bringt gegen die VU/4 8 kein e grundlegende n 
Änderungen . Hie r wie dor t folgte einem ausführliche n Vorspruc h ein grund -
legende r Einleitungstei l (VU/60 : „Gesellschaftsordnung" ; VU/48 : „Grund -
artikel") ; dara n schließen sich die Bestimmunge n über die „Recht e un d 
Pflichte n der Bürger" (VU/60 : Art 19—38; VU/48 : §§1—38), die National -
versammlun g (VU/60 : Art. 39—60; VU/48 : §§ 39—66), den Präsidente n der 

Vgl. die Rede des Generalsekretär s der KPČ, Staatspräsiden t Novotný , am 5. Juli 
1960 vor der Gesamtstaatliche n Parteikonferen z — vgl. „Aufbau und Frieden " 
(Prag) , Nr . 80 v. 7. Juli i960; WQ a. a. O. S. 67. 
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Republik (VU/60: Art. 61—65; VU/48: §§ 67—79), die Regierung (VU/60: 
Art. 61—65; VU/48 §§ 80—92), die Stellung der Slowakei (VU/60: „Der 
Slowakische Nationalrat" — Art. 73—85; VU/48: §§ 93—122, ersetzt durch 
das Verfassungsgesetz v. 31. Juli 1956, Slg. Nr. 33), die Lokalverwaltung 
(die sog. „Nationalausschüsse" — VU/60: Art. 86—96; VU/48: §§ 123—133) 
und die Rechtsprechung (VU/60: „Gerichte und Prokuratur" — Art. 97—106; 
VU/48: „Die Gerichte" — §§ 134—145). Es folgen in der VU/60 „Allgemeine 
und Schlußbestimmungen" (Art. 107—112), während in der VU/48 noch drei 
Abschnitte angefügt waren, nämlich über „den Wirtschaftsaufbau" (§§ 146 
bis 164) — Bestimmungen, die ihr Gegenstück heute im grundlegenden Ein-
leitungsteil des Gesetzeswerks haben —, „Allgemeine Bestimmungen" 
(§§ 165—169) und „Schluß- und Übergangsbestimmungen" (§§ 170—178). 

Bei den Bestimmungen über den Präsidenten der Republik und die Re-
gierung fallen gewisse Unterschiede zwischen beiden Verfassungsurkunden 
auf. Die Stellung des Präsidenten erscheint schwächer als sie es früher ge-
wesen ist; er ist nunmehr, „der Nationalversammlung für die Ausübung 
seiner Funktion verantwortlich" (Art. 61 Abs. 2). Hingegen ist die Stellung der 
Regierung stärker geworden; sie wird ausdrücklich als „das höchste voll-
ziehende Organ der Staatsmacht" bezeichnet (Art. 66 Abs. 1) und ist u. a. 
auch dadurch mit einem größeren Ausmaß von Macht als früher ausgestattet, 
als sie die Verordnungsgewalt zwar noch „auf Grund" der Gesetze hand-
habt (Art. 68 Abs. 2 Ziff. 5), aber nicht mehr an die durch das Gesetz etwa 
gezogenen Grenzen gebunden ist; die einschränkende Formel „im Rahmen 
des Gesetzes", wie sie die VU/48 noch enthielt („Die Regierung kann zur 
Durchführung eines bestimmten Gesetzes und in dessen Rahmen Verord-
nungen erlassen" — so § 90 Abs. 1 Satz 1), ist entfallen. Ferner wird in der 
VU/60 über den Rücktritt der Regierung oder einzelner Minister — Fragen, 
die die VU/48 ausführlich regelte (§§ 84—87) — kein Wort mehr verloren, 
und auch die in der VU/48 noch vorgesehene Ministeranklage (§ 91) ist in 
der VU/60 verschwunden. 

Der Versuch, den Inhalt der VU/60 in dieser Weise aus dem Vergleich 
mit der VU/48 deutlich zu machen50, würde indes der Sachlage nicht gerecht 
werden. Nötig erscheint vielmehr, Verbindungslinien nicht nur zwischen 
dem Wortlaut der beiden Verfassungsgesetze, sondern auch in anderer Hin-
sicht zu ziehen. Wird nämlich, wie bereits erwähnt, die VU/48 als „Ver-
fassung des Weges zum Sozialismus" bezeichnet (s. o. S. 524), so fällt im 

Dtsch. übersetzg. der VU/60 s. JOR Bd. l/II S. 193 ff.; WQ S. 69 ff. (ohne den Vor-
spruch), dtsch. Übersetzung d. VU/48 s. o. Anm. 2. Eine lesenswerte kritische Dar-
stellung des Inhalts der VU/60 stammt von R. Wierer — s. Die tschechoslowaki-
sche Verfassung v. 11. Juli 1960, in: Der Donauraum, Bd. 6 S. 113 ff.; J. Kalvoda, 
Czechoslovakia's Socialist Constitution, in: The American Slavic and East Euro-
pean Review, S. 218ff.; vgl. ferner noch W. Pfaff, Die neue Verfassung der Tsche-
choslowakei, in: Osteuropa, Bd. 10 S. 798ff. 
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Vorspruc h zu r VU/6 0 — er ist nich t gan z so umfang- , abe r ebens o aufschluß -
reic h wie de r Vorspruc h zu r VU/4 8 — auf, da ß nunmeh r festgestellt wird, 
de r Sozialismu s hab e in de r Tschechoslowake i gesiegt5 7 . Die s entsprich t de r 
Schlußresolutio n de s XXI. Partei tag s de r KPS U (s. o. S. 520). Ei n wei te re r 
Anklan g an sie finde t sich im Vorspruc h zu r VU/60 , wo es heißt , in de r 
Tschechoslowake i sei de r Grundsat z „Jede r nac h seine n Fähigkeiten , j ede m 
nac h seine r Leistung " bereit s verwirklicht , un d es werd e im Verlauf de r 
wei tere n Entwicklun g möglic h werden , „zu r Verwirklichun g de s höchste n 
Verteilungsprinzips , nämlic h de s kommunistische n Grundsatze s ,Jede m nac h 
seine n Fähigkeiten , jede m nac h seine n Bedürfnissen ' ü b e r z u g e h e n " 5 8 (s. o. 
S. 521). Auch de r dr i t t e verfassungspolitisch e Hauptgedank e de r Endent -
schließun g de s XXI. Partei tag s de r KPS U — da s Program m de r allmähliche n 
„Entstaatlichung " gewisser öffentliche r Aufgaben , d. h . ihr e Über t ragun g 
auf „Massenorganisat ionen " (etw a Gewerkschaften , landwirtschaftlich e Ge -
nossenschaften , Jugend- , Kultur- , Körpererziehungs - ode r ander e gesell-
schaftlich e Organisationen ) sowie insbesonder e de r Gedank e de r „Rechts -
verfolgun g durc h da s Kollektiv " (s. o. S. 521) — finde t sich in de r VU/6 0 
nich t nu r programmatisch , sonder n berei t s im insti tutionelle n Ansa tz 5 9 . 
Schließlic h ist auc h die führend e Roll e de r kommunistische n Parte i (s. o. 
S. 522), von de r entgege n de r tatsächliche n Verfassungswirklichkei t in de r 
VU/4 8 nich t die Red e war, ausdrücklic h festgelegt 6 0 . Von tschechische r kom -
munistische r Seit e wurd e in diese m Zusammenhan g bereit s anläßlic h de r 
Verabschiedun g eine s Volksbi ldungsgesetzes 6 1 Mi t t e 1959 behauptet , da ß 
die dari n enthal ten e förmlich e Umschreibun g de r Führungsaufgab e de r 
kommunistische n Parte i „zu m erste n Ma l in de r Wel t " vorgenomme n wor-
de n se i 6 2 . Da s ist unrichti g — vielmeh r ist di e Forme l de s einschlägige n 
Art. 4 de r VU/6 0 (di e kommunistisch e Parte i als „Vortrup p de r Arbeiter -
klasse" un d als „freiwilliger Kampfbun d de r akt ivste n un d bewußtes te n 
Bürge r au s de n Reihe n de r Arbeiter , Bauer n un d de r Intelligenz" ) fast wört -

57 Vgl. Abschn. I Abs. 2 des Vorspruchs . 
5 8 Vgl. Abschn. II un d II I des Vorspruchs . 
5 9 Vgl. Art. 5, 17 und insbes. 101 („Zweck s weitere r Vertiefun g der Teilnahm e der 

Werktätige n an der Ausübun g der Gerichtsbarkei t werden in den Orte n un d an den 
Arbeitsstätte n örtlich e Volksgerichte gewählt. — Die örtliche n Volksgerichte tra -
gen zur Festigun g der sozialistische n Gesetzlichkeit , zur Sicherun g der gesellschaft-
lichen Ordnun g un d der Regeln des sozialistische n Zusammenleben s bei. — De n 
Umfan g der Zuständigkei t der örtliche n Volksgerichte , die Art ihre r Errichtung , 
ihre Funktionsperiod e und die Grundsätz e ihre r Oganisatio n un d des von ihne n 
anzuwendende n Verfahren s bestimm t ein Gesetz") . Diese s Geset z ist bisher (End e 
1960) noch nich t ergangen . 

6 0 Vgl. Art. 4 un d 6 — dazu u. S. 537. 
«' v. 9. Jul i 1959, Slg. Nr . 52; § 1 Satz 2: „Gegenstan d der Volksbildungstätigkei t ist 

namentlic h die planmäßig e Verbreitun g der wissenschaftliche n Weltanschaung , 
der Kamp f gegen bourgeois e Ideologie n un d Überbleibse l im Denke n des Volkes, 
wie er durc h die auf Vollendun g des sozialistische n Aufbaus un d die Festigun g des 
Weltfrieden s gerichtet e Politi k der KPČ erläuter t und geführt wird." 

6 2 Vgl. Rud é právo v. 11. Jul i 1959 — Nachw . s. RO W Bd. 3 S. 187. 
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lieh dem Art. 126 der sowjetrussischen Verfassungsurkunde vom 5. Dezem-
ber 1936 entnommen6 8 . 

Die Überprüfung des Wort lauts der VU/60 ergibt, daß das nicht die ein-
zige Übereinstimmung dieser Art ist. Vielmehr sind sowohl hinsichtlich des 
Gesetzesaufbaus wie des Wort lauts von Einzelbestimmungen wei tgehende 
Ähnlichkeiten und teilweise sogar Wortgleichheit zwischen VU/60 und 
sVU/36 festzustellen. Dies betrifft vor allem die Abschnitte I („Gesellschafts-
ordnung") und II („Rechte und Pflichten der Bürger") der VU/6064 . W a s ge-
meint ist, veranschauliche folgende Gegenüberstel lung: 

VU/60 sVU/36 

Art. 1 Abs. Í.-
Die Tschechoslowakische Sozialistische 

Republik ist ein sozialistischer Staat, ge-
gründet auf dem festen Bündnis der Ar-
beiter, Bauern und Intelligenz mit der 
Arbeiterklasse an der Spitze. 

Art. 2 Abs. 1—3: 
Die gesamte Macht in der Tschecho-

slowakischen Sozialistischen Republik 
gehört dem werktätigen Volk. 

Das werktätige Volk übt die Staats-
macht durch Vertretungskörperschaften 
aus, die von ihm gewählt und kontrol-
liert werden und ihm verantwortlich 
sind65. 

Vertretungskörperschaften des werk-
tätigen Volkes sind die Nationalver-
sammlung, der Slowakische Nationalrat 
und die Nationalausschüsse. Die andern 
Staatsorgane leiten ihre Rechtsbefug-
nisse von ihnen ab. 

Art 1: 
Die Union der Sozialistischen Sowjet-

republiken ist ein sozialistischer Staat 
der Arbeiter und Bauern. 

Art. 3: 
Alle Macht in der UdSSR gehört den 

Werktätigen in Stadt und Land in Ge-
stalt der Sowjets der Deputierten der 
Werktätigen. 

63 „In Übereinstimmung mit den Interessen der Werktätigen und zum Zweck der 
Entwicklung der organisatorischen Eigentätigkeit und der politischen Aktivität der 
Volksmassen wird den Bürgern der UdSSR das Recht gewährleistet, sich in gesell-
schaftlichen Organisationen zu vereinigen, . . . während die aktivsten und bewuß-
testen Bürger aus den Reihen der Arbeiterklasse, der werktätigen Bauern und der 
schaffenden Intelligenz sich freiwillig in der KPdSU vereinigen, die der Vortrupp 
der Werktätigen in ihrem Kampf um die Errichtung der kommunistischen Gesell-
schaft ist und den leitenden Kern aller Organisationen der Werktätigen — der 
gesellschaftlichen wie der staatlichen — bildet". 

64 Abschn. I und X der sVU/36. 
65 Sachlich gleichlautend bereits Art. 4 Abs. 1 der VU/48. 
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VU/60 sVU/36 

Art. 7 Abs. 1—2: 
Die ökonomische Grundlage der 

Tschechoslowakischen Sozialistischen Re-
publik bildet das sozialistische Wirt-
schaftssystem, das jegliche Form der 
Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen ausschließt. 

Das sozialistische Wirtschaftssystem, 
in dem die Produktionsmittel vergesell-
schaftet sind und die gesamte Volks-
wirtschaft planmäßig geleitet wird, sichert 
auf der Grundlage der bewußten Zusam-
menarbeit aller Bürger die mächtige Ent-
faltung der Produktion und ein ständiges 
Ansteigen des Lebensniveaus der Werk-
tätigen. 

Art. 8: 
Das sozialistische gesellschaftliche 

Eigentum hat zwei Grundformen: das 
staatliche Eigentum, das Eigentum des 
ganzen Volkes ist (Volkseigentum) und 
das genossenschaftliche Eigentum (Eigen-
tum der Volksgenossenschaften). 

Volkseigentum sind insbesondere die 
Bodenschätze und Hauptenergiequellen, 
der Waldgrundfonds, die Wasserläufe 
und natürlichen Heilquellen, die Mittel 
der industriellen Produktion, des Massen-
transports und des Post- und Fernmelde-
wesens, die Geld- und Versicherungs-
institute, der Rundfunk, das Fernsehen 
und Filmwesen sowie die wichtigsten 
gesellschaftlichen Einrichtungen, Schulen 
und wissenschaftliche Institute. 

Art. 4: 
Die ökonomische Grundlage der 

UdSSR bildet das sozialistische Wirt-
schaftssystem und das sozialistische Ei-
gentum an den Produktionsinstrumenten 
und -mittein, gefestigt im Ergebnis der 
Liquidierung des kapitalistischen Wirt-
schaftssystems, der Aufhebung des Pri-
vateigentums an den Produktionsinstru-
menten und -mittein und der Abschaf-
fung der Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen. 

Art. 11: 
Das Wirtschaftsleben der UdSSR wird 

durch den staatlichen Volkswirtschafts-
plan im Interesse der Mehrung des ge-
sellschaftlichen Reichtums, der steten 
Hebung des materiellen und kulturellen 
Niveaus der Werktätigen, der Festigung 
der Unabhängigkeit der UdSSR und der 
Steigerung ihrer Verteidigungsfähigkeit 
bestimmt und gelenkt. 

Art. 5: 
Das sozialistische Eigentum in der 

UdSSR hat entweder die Form von 
Staatseigentum (Gemeingut des Volkes) 
oder die Form genossenschaftlich-kollek-
tivwirtschaftlichen Eigentums (Eigentum 
einzelner Kollektivwirtschaften, Eigen-
tum von Genossenschaften). 

Art. 6: 
Der Boden, seine Schätze, die Gewäs-

ser, Waldungen, Werke, Fabriken, Gru-
ben, Bergwerke, Eisenbahn-, Wasser-
und Luftverkehrsmittel, die Banken so-
wie das Post- und Fernmeldewesen, die 
vom Staat organisierten landwirtschaft-
lichen Großbetriebe (Sowchosen, MTS u. 
dgl.) sowie die Kommunalbetriebe und 
der Grundbestand an Wohnhäusern in 
den Städten und Industrieorten sind 
Staatseigentum, d. h. Gemeingut des 
Volkes. 
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Der zu gemeinsamer genossenschaft-
licher Wirtschaftsführung eingebrachte 
Boden befindet sich in gesellschaftlicher 
Nutzung der landwirtschaftlichen Ein-
heitsgenossenschaften. 

Art. 9: 
In den Grenzen des sozialistischen 

Wirtschaftssystems sind private Klein-
betriebe zulässig, die auf persönlicher 
Arbeit begründet sind und die Ausbeu-
tung fremder Arbeitskraft ausschließen. 

Art. 10: 
Das persönliche Eigentum der Bürger 

an Gebrauchsgegenständen, insbeson-
dere an Gegenständen des häuslichen 
oder persönlichen Bedarfs, an Eigenhei-
men und durch Arbeit erworbenen Er-
sparnissen ist unantastbar. 

Die Vererbung des persönlichen Eigen-
tums ist gewährleistet. 

Art. 21 Abs. 1—2: 
Alle Bürger haben das Recht auf Ar-

beit und auf Entlohnung für die gelei-
stete Arbeit nach ihrer Quantität, Qua-
lität und gesellschaftlichen Bedeutung. 

Das Recht auf Arbeit und auf ihre Ent-
lohnung ist durch das gesamte sozialisti-
sche Wirtschaftssystem gesichert, das we-
der Wirtschaftskrisen noch Arbeitslosig-
keit kennt und die ständige Erhöhung 
des Realeinkommens für die Arbeit ge-
währleistet. 

Art. 22: 
Alle Werktätigen haben das Recht auf 

Erholung nach geleisteter Arbeit. 
Dieses Recht wird durch die gesetz-

liche Regelung der Arbeitszeit und des 
bezahlten Erholungsurlaubs gesichert 
sowie durch die Obsorge des Staates 
und der gesellschaftlichen Organisatio-
65a Fassung des Ges. v. 7. Mai 1960 — Ved. 
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Art. 8: 
Der Boden, den die Kollektivwirt-

schaften innehaben, wird ihnen zur un-
entgeltlichen und unbefristeten Nutzung, 
d. h. für ewig, urkundlich zuerkannt. 

Art. 9: 
Neben dem sozialistischen Wirtschafts-

system, der in der UdSSR herrschenden 
Wirtschaftsform, ist die auf persönlicher 
Arbeit beruhende und eine Ausbeutung 
fremder Arbeitskraft ausschließende 
kleine Privatwirtschaft von Einzelbauern 
und Kleingewerbetreibenden gesetzlich 
zugelassen. 

Art. 10: 
Das persönliche Eigentumsrecht der 

Bürger an ihren selbsterarbeiteten Ein-
künften und Ersparnissen, am Wohnhaus 
und an der häuslichen Nebenwirtschaft, 
an den Hauswirtschafts- und Haushalts-
gegenständen, an den Gegenständen des 
persönlichen Bedarfs und Komforts so-
wie das Erbrecht am persönlichen Eigen-
tum der Bürger werden durch das Ge-
setz geschützt. 

Arf. 1Í8: 
Die Bürger der UdSSR haben das 

Recht auf Arbeit, d. h. das Recht auf ga-
rantierte Beschäftigung mit Entlohnung 
ihrer Arbeit nach Quantität und Quali-
tät. 

Das Recht auf Arbeit wird gewähr-
leistet durch die sozialistische Organi-
sation der Volkswirtschaft, das stete 
Wachstum der Produktivkräfte der So-
wjetgesellschaft, die Ausschaltung der 
Möglichkeit von Wirtschaftskrisen und 
die Liquidierung der Arbeitslosigkeit. 

Art. 11965a: 
Die Bürger der UdSSR haben das 

Recht auf Erholung. 
Das Recht auf Erholung wird gewähr-

leistet durch die Festsetzung des sieben-
stündigen Arbeitstages für Arbeiter und 
Angestellte und die Verkürzung des Ar-
beitstages auf 6 Stunden für eine Reihe 

Vrch. Sov. S.S.R. Bd. 23 Nr. 18 S. 214. 
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nen um die bestmögliche Ausnutzung 
der Freizeit der Werktätigen zu ihrer 
Erholung und für ihr kulturelles Leben. 

Art. 23: 
Alle Werktätigen haben das Recht auf 

Schutz der Gesundheit und auf Heilbe-
handlung sowie das Recht auf materielle 
Sicherstellung im Alter und bei Arbeits-
unfähigkeit. 

Diese Rechte sind gesichert durch die 
Obsorge des Staates und der gesell-
schaftlichen Organisationen für den vor-
beugenden Gesundheitsschutz, durch die 
umfassende Organisation des Gesund-
heitswesens, durch ein Netz von Heil- und 
Sozialeinrichtungen, durch die ständig 
erweiterte kostenlose Heilfürsorge so-
wie durch die organisierte Obsorge für 
den Arbeitsschutz, die Krankenversiche-
rung und die Rentensicherstellung. 

Art. 28: 
In Übereinstimmung mit den Inter-

essen des werktätigen Volks ist allen 
Bürgern die Freiheit der Meinungsäuße-
rung in allen Bereichen des Lebens der 
Gesellschaft, insbesondere auch die Rede-
und Pressefreiheit gewährleistet. Diese 
Freiheiten gebrauchen die Bürger so-
wohl im Interesse der Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit und ihres schöpferischen 
Strebens als auch zur Durchsetzung ihrer 
tätigen Teilnahme an der Verwaltung 
des Staates und am wirtschaftlichen und 
kulturellen Aufbau des Landes. Zum 
gleichen Zweck wird die Versammlungs-
freiheit und die Freiheit von Straßen-
umzügen und Kundgebungen gewähr-
leistet. 

Diese Freiheiten sind dadurch gesi-
chert, daß den Werktätigen und ihren 
Organisationen die Verlage und Druk-
kereien, die öffentlichen Gebäude, Säle 
und Plätze im Freien sowie der Rund-
funk, das Fernsehen und andere Mittel 
zur Verfügung gestellt werden. 

von Berufen mit schweren Arbeitsbe-
dingungen und auf 4 Stunden in Be-
triebsabteilungen mit besonders schwe-
ren Arbeitsbedingungen, durch Festset-
zung eines voll bezahlten Jahresurlaubs 
für die Arbeiter und Angestellten bei 
Gewährleistung ihres Arbeitsentgelts 
und durch das in den Dienst der Werk-
tätigen gestellte umfassende Netz von 
Sanatorien, Erholungsheimen und Klubs. 

Art. 120: 
Die Bürger der UdSSR haben das Recht 

auf materielle Versorgung im Alter so-
wie im Fall von Krankheit und Invali-
dität. 

Dieses Recht wird gewährleistet durch 
die umfassende Entwicklung der Sozial-
versicherung der Arbeiter und Ange-
stellten auf Staatskosten, durch unent-
geltliche ärztliche Hilfe für die Werk-
tätigen, durch das den Werktätigen zur 
Verfügung gestellte umfassende Netz 
von Kurorten. 

Art. 125: 
In Übereinstimmung mit den Inter-

essen der Werktätigen und zum Zweck 
der Festigung der sozialistischen Ord-
nung werden den Bürgern der UdSSR 
durch das Gesetz garantiert 

a) die Redefreiheit, 
b) die Pressefreiheit, 
c) die Versammlungs- und Kundge-

bungsfreiheit, 
d) die Freiheit zur Durchführung von 

Umzügen und Demonstrationen. 

Diese Rechte der Bürger werden da-
durch gewährleistet, daß den Werktäti-
gen und ihren Organisationen die Druk-
kereien, Papiervorräte, öffentlichen Ge-
bäude, Straßen, das Post- und Fern-
meldewesen und andere materielle Be-
dingungen, die zu ihrer Ausübung not-
wendig sind, zur Verfügung gestellt 
werden. 
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Art. 33: 
Die Tschechoslowakische Sozialistische 

Republik gewährt ausländischen Staats-
angehörigen, die wegen Verteidigung 
der Interessen des werktätigen Volkes, 
wegen Teilnahme am nationalen Befrei-
ungskampf, wegen wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Schaffens oder we-
gen einer Tätigkeit zur Verteidigung des 
Friedens verfolgt werden, das Asylrecht. 

Art. 34: 
Die Bürger sind verpflichtet, die Ver-

fassung sowie die übrigen Gesetze zu 
befolgen und in all ihrem Tun die Inter-
essen des sozialistischen Staates und der 
Gesellschaft der Werktätigen zu wahren. 

Art. 35: 
Die Bürger sind verpflichtet, das sozia-

listische Eigentum als unantastbare 
Grundlage der sozialistischen Ordnung 
und als Quelle des Wohlstandes des 
werktätigen Volkes sowie des Reich-
tums und der Macht des Vaterlandes zu 
schützen und zu festigen. 

Art. 37 Abs. 1: 
Oberste Pflicht und Ehre jedes Bürgers 

ist die Verteidigung des Vaterlandes 
und seiner sozialistischen Gesellschafts-
ordnung. 

Grundsätzliche Übereinst immung zwischen den Bestimmungen der VU/60 
und der sVU/36 findet sich ferner in den Vorschriften über die Lokalverwal-
tung 66 und die Prokuratur 67. 

66 Abschn. VIII (Art. 94—101) der sVU/36; Abschn. VII (Art. 86—96) der VU/60. über 
die Entwicklung der tschechoslowakischen Lokalverwaltung seit 1944/45 vgl. Rabl 
a. a. O. (s. o. Anm. 2) S. 299 ff. u. 312 ff., sowie A. Bilinsky, Die Reform der örtlichen 
Verwaltung in der Tschechoslowakei, in: Die Reform der örtlichen Verwaltung im 
Ostblock (Bd. 12 der Studien des Instituts für Ostrecht, München), Herrenalb-
Schwarzwald 1961, S. 189 ff. Zwei Bemerkungen zur letztgenannten Arbeit: der 
deutsche Name der ostslowakischen Stadt Košice istKaschau (S. 193), und die Ämter 
der slowakischen „Beauftragten" (Landesminister) hatten und haben keine ge-
samtstaatliche Zuständigkeit (was aus dem Wort „Zentralverwaltungen" mit Rück-

Art. 129: 
Die UdSSR gewährt Bürgern auswär-

tiger Staaten, die wegen Verfechtung 
der Interessen der Werktätigen oder 
wegen wissenschaftlicher Betätigung 
oder wegen ihrer Beteiligung am natio-
nalen Befreiungskampf verfolgt werden, 
das Asylrecht. 

Art. 130: 
Jeder Bürger der UdSSR ist verpflich-

tet, die Verfassung der UdSSR einzuhal-
ten, die Gesetze zu befolgen, die Arbeits-
disziplin zu wahren, seinen gesellschaft-
lichen Pflichten ehrlich nachzukommen 
und die Regeln des sozialistischen Zu-
sammenlebens zu achten. 

Art. 131 Abs. 1: 
Jeder Bürger der UdSSR ist verpflich-

tet, das gesellschaftliche sozialistische 
Eigentum als heilige und unverletzliche 
Grundlage der Sowjetordnung, als Quel-
le des Reichtums und der Macht des 
Heimatlandes, als Quelle eines kulturell 
hochstehenden Lebens und des Wohl-
standes aller Werktätigen zu hüten und 
zu festigen. 

Art. 133 Satz 1: 
Die Verteidigung des Vaterlandes ist 

heilige Pflicht eines jeden Bürgers der 
UdSSR. 
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Unter diesen Umständen ist von besonderem Interesse, sich klar zu ma-
chen, welche Änderungen die VU/60 — also die Verfassung, die im Zeichen 
des „Sieges des Sozialismus" steht — gegenüber der VU/48, der Verfassung 
„des Weges zum Sozialismus" enthält. Einige von ihnen — die Schwächung 
des Amts des Präsidenten der Republik, die Stärkung der Macht der Regie-
rung — sind bereits erwähnt worden (s. o. S. 526). Weitere Veränderungen 
betreffen 

A) die verfassungsrechtliche Verarmung — wenn erlaubt ist, die Sache 
so auszudrücken — wichtiger staatsbürgerlicher Rechte sowie der Institu-
tion des Eigentums; 

B) die Kodifizierung des bereits früher68 als Grundsatz der Staatsgestal-
tung festgestellten Sachverhalts, daß es keine legale Opposition gibt; 

C) das Wiederauftauchen nationalitätenrechtlicher Probleme. 

Zu A: Der Ausdruck „verfassungsrechtliche Verarmung" der staatsbürger-
lichen Rechte sowie des Eigentums zielt auf ein Doppeltes: 

a) Zunächst ist darauf aufmerksam zu machen, daß der Verfassungsgesetz-
geber von 1960 einschneidende materiellrechtliche Einschränkungen vorge-
nommen hat. Hinsichtlich des Eigentums fallen sie vielleicht am stärksten 
ins Auge. Der Satz „Der Boden gehört denen, die ihn bearbeiten", der zu 
den Grundbestimmungen der VU/48 gehörte (Art. XII), ist ebenso ver-
schwunden wie die Gewährleistung des Privateigentums an gewerblichen 
Kleinbetrieben bis zu 50 Beschäftigten oder an Bauernhöfen bis zu 50 ha 
Größe (§ 158 Abs. 1, § 159 Abs. 2 VU/48). Verschwunden ist der Satz, wo-
nach die Wirtschaft u. a. „auf der Tätigkeit der kleineren und mittleren 
Unternehmer beruht" (Art. XII VU/48) und ebenso die verfassungsgesetz-

sicht auf den gegebenen Zusammenhang—S. 196—herausgelesen werden könnte). 
Zu der in der Tschechoslowakei neuestens durchgeführten Reform der Lokalver-
waltung vgl. die in Anm. 30 angeführten Quellen, ferner das Verf.-Ges. v. 9. April 
1960 „über die Abänderung . . . des Verf.-Ges. über die Nationalausschüsse", Slg. 
Nr. 35; Ges. v. 9. April 1960 „über die Gebietseinteilung des Staates", Slg. Nr. 36; 
Ges. v. 9. April 1960 „über Durchführung einer neuen Gebietseinteilung für die 
Gerichte", Slg. Nr. 40; Ges. v. 25. Mai 1960 „über die Nationalausschüsse", Slg. 
Nr. 65 (über dieses Gesetz v. Bilinsky a. a. O. S. 238ff.); Reg.-Vdg. v. 10. Juni 1960 
„über Zuständigkeitserweiterung und Verantwortlichkeit der Nationalausschüsse 
und über die Ordnung der Tätigkeit ihrer Organe", Slg.Nr. 71; Reg.-Vdg. v.24. Juni 
1960 „über das Verwaltungsverfahren", Slg. Nr. 91. Der Sinn der Reform scheint 
darin zu liegen, einerseits durch Beseitigung kleiner und durch Zusammenlegung 
entvölkerter Gemeinden und Bezirke, andererseits durch Zuständigkeitsverlage-
rung nach unten Konzentration und Dezentralisation zu verbinden, um der verwal-
tungsmäßigen und vor allem der versorgungsmäßigen Mängel Herr zu werden. 
Bemerkenswert ist, daß aus der ansonsten umfassenden sachlichen Zuständigkeit 
der Nationalausschüsse die Bergverwaltung (Joachimstaler Urangruben!) nach 
wie vor ausgenommen ist — vgl. die „Gesetzesvertretende Maßnahme" des Präsi-
diums der Nationalversammlung v. 10. August 1960 „. . . über den Aufbau der 
staatlichen Bergverwaltung", Slg. Nr. 124. 

67 Abschn. IX (Art. 102—117) der sVU/36; Abschn. VIII (Art. 97—106) der VU/60. 
08 Dazu Rabl a. a. O. (s. o. Anm. 2) S. 333 ff. 
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liehe Gewährleistung der Freiheit des Grunderwerbs und der Erwerbstätig-
keit an jedem inländischen Ort im Rahmen der Gesetze (§ 8 VU/48). 

Faßt man andere staatsbürgerliche Rechte ins Auge — Hausfriede, 
Briefgeheimnis, Meinungsfreiheit, Freizügigkeit —, so hatte man es in 
der VU/48 mit verhältnismäßig ausführlichen Bestimmungen zu tun, an de-
ren Inhalt zumeist auch bei Anlegung eines strengen Maßstabs kaum Kritik 
geübt werden konnte. Nunmehr ergibt z. B. der Vergleich zwischen § 7 
Abs. 1 der VU/48 und dem Art. 31 der VU/60, daß die Sicherheit des Auf-
enthalts am Niederlassungsort verfassungsgesetzlich nicht mehr gewähr-
leistet ist; die seinerzeitigen, im Sinn der VU/48 als verfassungswidrig zu 
bezeichnenden Deportationen könnten sich nunmehr ohne verfassungs-
gesetzliche Behinderung vollziehen. Ebenso gibt es kein verfassungsrecht-
lich gewährleistetes Auswanderungsrecht mehr. § 5 Abs. 3 der VU/48 schrieb 
vor, daß sich das, eine Haussuchung durchführende Staatsorgan über seine 
Befugnis auszuweisen habe und dem Betroffenen binnen 48 Stunden eine 
schriftliche Bestätigung über die Gründe und das Ergebnis der Haussuchung 
übermittelt werden müsse. Auch diese Schutzbestimmung ist verschwunden. 
Was die Bestimmungen über die Meinungsfreiheit betrifft, so scheinen die 
Verfasser des Entwurfs zur VU/60 der Ansicht gewesen zu sein, daß es auch 
nur der Erwähnung der Rede- und Pressefreiheit nicht mehr bedürfe. Diese 
Lücke des Entwurfs ist zwar im endgültigen Wortlaut äußerlich wieder ge-
schlossen worden, doch fehlt das verfassungsgesetzliche Verbot der Vor-
zensur, das § 21 Abs. 1 der VU/48 enthalten hatte, und man wird beim 
Vergleich zwischen den §§ 19 und 20 der VU/48 mit Art. 28 der VU/60 
ferner gewahr, daß den tschechoslowakischen Bürgern die Freiheit der 
schöpferischen geistigen Tätigkeit und die Freiheit künstlerischer Dar-
stellung nicht mehr ausdrücklich eingeräumt sind; was § 19 der VU/48 
noch als „Verbreitung wissenschaftlicher Forschungsergebnisse" aus-
drücklich schützte, ist jetzt noch bestenfalls unter dem Allgemeinbegriff 
„Meinungsfreiheit" faßbar. Vor allem aber erscheint die, den Bestimmun-
gen über die Meinungsfreiheit vorangehende, dem Art. 125 der sVU/36 ent-
nommene Einschränkung „In Übereinstimmung mit den Interessen des 
werktätigen Volkes" (Art. 28 der VU/60) bedeutsam; in Art. 3 Abs. 2 der 
VU/48 hatte es demgegenüber noch geheißen, daß der Staat dafür sorge, 
daß jedermann in gleicher Weise Möglichkeit und Gelegenheit erhalte, 
seine Meinung kundzutun. 

Man muß auch nochmals auf die in der VU/60 sichtbar gewordene Ten-
denz aufmerksam machen, den sowjetrussischen Gedanken der „Rechtsver-
folgung durch das Kollektiv" nicht nur programmatisch, sondern auch insti-
tutionell aufzunehmen. Wenn — wie dies in Art. 101 Abs. 2 geschieht — 
die „Regeln des sozialistischen Zusammenlebens" als ein Gefüge von Nor-
men begriffen werden, die neben dem Strafrecht stehen und daher unab-
hängig davon, ob ein strafrechtlicher Tatbestand erfüllt ist, als verletzt be-
hauptet werden können, was dann zu einem Verfahren vor den geplanten 
„Volksgerichten" führen soll, so taucht damit das Problem der nicht mehr 
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tatbestandsgebundenen, nicht mehr von Staatsorganen gehandhabten Straf-
gewalt auf. Diese Gefahr ist — wenn auch noch nicht genau in der hier ins 
Auge gefaßten Form — an einer Stelle bereits eingetreten; das tschecho-
slowakische Militärdisziplinarrecht kennt die Ahndung eines „im Wider-
spruch zu den an (den Soldaten) gestellten moralisch-politischen Anforde-
rungen stehenden Handelns" durch Rangentzug (Degradierung)69. Solange 
die VU/48 der Form nach noch in Geltung stand, hätten sich unter Hinweis 
auf ihre Generalklausel des § 35 („Strafen dürfen nur auf Grund eines Ge-
setzes . . . verhängt werden") verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine 
solche Vorschrift geltend machen lassen können — ganz gleichgültig, ob 
die Möglichkeit gegeben war, mit ihnen durchzudringen —, denn der Aus-
druck „Gesetz" wäre hier einschränkend im Sinn des Begriffs „gesetzlicher 
Tatbestand" auszulegen gewesen; eine solche Auslegung fände hingegen 
für den gleichlautenden Art. 30 Abs. 2 der VU/60 im Hinblick auf Art. 101 
Abs. 2 wohl keine eindeutige Stütze mehr. 

b) In diesem Zusammenhang ist auf eine Neuerung der VU/60 hinzuwei-
sen, die der Auslegung aller Freiheits- und Bürgerrechte von vornherein 
engste Schranken zieht. Art. 19 Abs. 1 besagt: „In der Gesellschaft der Werk-
tätigen, in der die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beseitigt 
ist, stimmen die Entwicklung und Interessen jedes ihrer Angehörigen mit 
Entwicklung und Interessen des Gesellschaftsganzen überein. Die Rechte, 
Freiheiten und Pflichten der Bürger dienen daher der freien, allseitigen Ent-
wicklung sowie der Geltendmachung der Persönlichkeit der Bürger und 
gleichzeitig der Festigung und Entwicklung der sozialistischen Gesell-
schaft . . . " Damit wird die Geltendmachung jedes individuellen Rechts von 
einer Art prästabilierten ideologisch-politischen Harmonie innerhalb der 
„Gesellschaft der Werktätigen" — zu der nicht alle Einwohner des Staates 
zählen70 — abhängig gemacht, wobei zunächst nicht klar zu sein scheint, 
wer über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein dieser Harmonie 
und folgerichtig über Gesellschaftsunschädlichkeit und damit Zulässigkeit 
der Ausübung etwa des Rechts auf Meinungsfreiheit im Einzelfall entschei-
det. 

Zu B: Diese Zweifel werden behoben, wenn man sich den bereits erwähn-
ten Grundsatz des tschechoslowakischen Verfassungsrechts klarmacht, wo-
nach es keine legale Opposition innerhalb des Staates gibt und vor allem 
die nach sowjetrussischem Vorbild ausgestaltete Rechtsstellung der kom-
munistischen Partei ins Auge faßt. 

a) Nach Art. 19 Abs. 2 Satz 1 der VU/60 „kann der Einzelne nur durch 
tätige Teilnahme an der Entwicklung des Gesellschaftsganzen... zur Gel-
tendmachung seiner berechtigten Interessen gelangen". Dem Sinn nach be-
69 Vgl. § 6 Abs. 1 Buchst, b des Ges. v. 18. Dez. 1959 „über einige Dienstverhältnisse 

der Soldaten", Slg. Nr. 76 — dazu ROW Bd. 4 S. 103 (der dort angegebene Zusatz 
„auch wenn sie dabei keine strafbare Tat begehen" ist sachlich zutreffend, findet 
sich aber nicht im Gesetz selbst). 

711 Hierzu Rabl a. a. O. (s. o. Anm. 2) S. 308 (Pkt. 40) und 334 (Pkt. 103a). 
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steh t hierdurc h ein verfassungsgesetzliches Verbot der Geltendmachun g 
individuelle r Rechte , wenn ein dahingehende r Anspruc h nich t gleichzeiti g 
durc h „tätig e Teilnahm e an der Entwicklun g des Gesellschaftsganzen " 
gleichsam abgegolten wird. Die Entwicklun g des Gesellschaftsganze n wieder-
um vollzieht sich nich t von selbst — das ist kommunistische s Axiom —, 
sonder n bedar f der Lenkung , un d diese wieder erfolgt nach Art. 18 Abs. 1 
der VU/6 0 zwar unte r tätige r Beteiligun g der „Werktätigen " — also nich t 
etwa der gesamten , sonder n nu r eine s Teiles der Bevölkerun g —, gleich-
zeitig aber „nac h dem Grundsat z des demokratische n Zentralismus" . Was 
das ist, umschreib t § 20 der Satzun g der KPČ vom 18. Dezembe r 195271 u. a. 
dahin , daß die einzelne n Gliede r eine r Organisationskett e zwar von unte n 
nach oben „gewählt" , jedoch in umgekehrte r Richtun g befehligt werden . 
Die Übernahm e dieses parteirechtliche n Begriffs ins Staatsrech t unterstreich t 
die Wichtigkei t der Unterscheidun g zwischen der Lenkung  der Gesellschafts -
entwicklun g un d der bloßen Teilnahme  an dieser Entwicklung . Diese Teil-
nahm e vollzieht sich nach Art. 5 der VU/6 0 im Weg der Mitgliedschaf t in 
den sog. „freiwilligen gesellschaftliche n Organisationen " (Industriegewerk -
schaften , Agrargenossenschaften , Jugend- , Frauen- , Kultur- , Sportverbänd e 
usw.), un d diese wieder sind nach Art. 6 „in děr Nationale n Fron t der Tsche-
chen un d Slowaken vereinigt"; die Fron t ist „Ausdruc k des Bunde s der 
Werktätige n in Stad t un d Land" . Noc h 1954 bestan d sie nich t nu r aus den 
„gesellschaftliche n Organisationen" , sonder n auch aus den verschiedene n 
politische n Parteien 7 2; heut e ist nu r noc h davon die Rede , daß es sich um 
„di e Vereinigun g der Arbeiter , Bauer n un d werktätige n Intelligenz " handle , 
die „unte r Führun g der kommunistische n Parte i die gesellschaftliche n Or-
ganisatione n der werktätige n Bevölkerun g zusammenschließt" 73. Individual -
recht e gleich welcher Art außerhal b dieser „Front " geltend mache n zu wol-
len, würde demnac h nich t nu r gegen das Verbot des Art. 19 Abs. 2 der VU/6 0 
verstoßen , sonder n käm e darübe r hinau s auch der Leugnun g ode r doch zu-
mindes t der Anzweiflung des Axioms gleich, wonac h Individual - un d Kol-
lektivinteress e in die gleiche Richtun g gehen (müssen) . Diese s Aximon ist in 
Gestal t des oben wiedergegebene n Art. 19 Abs. 1 Satz 1 der VU/6 0 zum 
Verfassungsrechtssat z gemach t worden . Seine r Natu r nach begründe t er — 
wie jeder solche Verfassungsrechtssat z — staatsbürgerlich e Pflichten . Auf 
diese Weise ha t jede „Teilnahm e an der Gesellschaftsentwicklung " — selbst 
wenn sie außerhal b der „Nationale n Fron t der Tscheche n un d Slowaken " 
überhaup t erlaub t un d möglich wäre —, die der oben erörterte n Forderun g 
auf „ideologisch-politisch e Harmonie " dem Gesellschaftsganze n zuwider-
läuft oder auch nu r zuwiderlaufe n könnte , zumindes t die Vermutun g gegen 
sich, nich t nu r gesellschaftsschädlich , sonder n auch verfassungswidrig zu 

71 Vollst. Wortlau t vgl. Rabl a. a. O. S. 320. 
72 Vgl. § 21 Abs. 1 d. Wahl-Ges . zur Nat.-Vers . v. 26. Mai 1954, Slg. Nr . 27; zur Vor-

geschichte (Erzwingun g des sog. „Blocksystems") vgl. Rabl a. a. O. (s. o. Anm. 2) 
S. 340f. 

73 Vgl. § 21 Abs. 1 d. Wahl-Ges . i. d. Fassg. d. Ges. v. 9. April 1960, Slg. Nr . 37. 
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sein : unversehen s — un d vielleich t auc h gegen die Absicht de r Autore n — 
trit t hie r de r „Unterdrückungscharakter " de r staatliche n Ordnun g zu Tage . 

b) Er wird noc h deutlicher , wen n ma n die Frag e stellt , wer übe r solch e 
Frage n entscheidet . Sie ist dahi n zu beantworten , da ß die s allein de r kom -
munistische n Parte i — de m „Vortrup p de r Arbei terklasse " — obliegt , weil 
sie kraft posit ive n Verfassungsrecht s de n alleinige n Anspruc h darau f be-
sitzt , an de r Gesellschaftsentwicklun g nich t nu r teilzunehmen,  sonder n diese 
Entwicklun g maßgeben d zu beeinflusse n un d zu leiten; sie allein ist „füh -
rend e Kraft " sowoh l innerhal b de s „Bunde s de r Werk tä t ige n in Stad t un d 
Land " (Art . 6) wie auc h innerhal b de r Gesellschaf t als Ganze m (Art . 4 ) 7 4 . 
Ma n legt von kommunistische r Seit e offenba r Wer t darauf , diese n Anspruc h 
nich t so seh r als eine n geschichtlic h gewordene n — un d dahe r notwendiger -
weise vergängliche n —, sonder n als eine n sachgegebenen , also zeitbestän -
digen vers tande n zu wissen: die s erklär t wohl , waru m die ursprünglich e 
Fassun g de s Entwurf s zu Ziff. II de s Vorspruch s zur VU/6 0 geänder t worde n 
ist; hie ß es zunächst , da s „werktätig e Volk" hab e die KP Č im Jah r e 1945 an 
die Spitz e de s Staate s gestell t 7 5 , so liest ma n nunmehr , die KP Č hab e da -
mal s dor t ges tande n — ohn e näher e Angabe , wie un d wodurc h sie dorthi n 
gelangt sei. (Ein e zweite Änderun g an derselbe n Stell e betrifft de n Satz : 
„Di e frühere n Ausbeuterklasse n wurde n liquidiert" , de r durc h „E s gibt be i 
un s kein e Ausbeuterklasse n mehr " ersetz t worde n ist.) Von hie r au s erhäl t 
die vorhi n erwähnte , sich au s de n Art . 5 un d 19 de r VU/6 0 ergebend e Be-
griffsverschmelzun g zwischen Gesellschaftsschädlichkei t un d Verfassungs-
widrigkeit ihre n eigentliche n Sinn : da s gesellschaftspolitisch e Wolle n de r 
kommunistische n Parte i erhäl t die unmit telbar e Sanktio n durc h da s Ver-
fassungsrecht , ja: es wird zum Verfassungsrecht. Da s äußer t sich nich t nu r 
• — worau f bereit s verwiesen w u r d e 7 6 — im Vorran g de r Parteidirekt ive n 
vor de n Gesetzen , sonder n auc h darin , da ß „Handel n gegen di e Verfassung 
von jetz t ab schwerst e Versündigun g an de r Gesellschaf t i s t " 7 7 . 

Zu C: Bis zum Inkrafttrete n de r VU/6 0 konnt e ma n sagen , da ß die Tsche -
choslowake i kein geschriebene s National i tä tenrech t verfassungsrechtliche n 
Charakter s besi tze 7 8 . Da s ha t sich geändert . I n Anlehnun g an Art . 123 Abs. 1 

7 4 Art. 4: „Di e führend e Kraft in .der Gesellschaf t un d im Staa t ist der Vortrup p der 
Arbeiterklasse , die Kommunistisch e Parte i der Tschechoslowakei , der freiwillige 
Kampfbun d der aktivsten und bewußteste n Bürger aus den Reihe n der Arbeiter , 
Bauer n und der Intelligenz" . Art. 6: „Di e National e Fron t der Tscheche n un d Slo-
waken, in der die gesellschaftliche n Organisatione n vereinigt sind, ist der politi -
sche Ausdruck des von der Kommunistische n Parte i der Tschechoslowake i geführ-
ten Bunde s der Werktätige n in Stad t un d Land. " Zum Vergleich: s. Art. 126 sVU/3 6 
(Wortl . vgl. o. Anm. 63), für das Gebie t der Lokalverwaltung : § 3 Abs. 1 d. Ges . v. 
25. Mai 1960 „übe r die Nationalausschüsse" , Slg. Nr . 65 ( unte r Führun g der 
KPČ . . ."); vgl auch noch o. Anm. 61. 

7 3 Vgl. o. Anm. 53. 
7 6 S. o. S. 518. 
7 7 Vgl. Rud é právo v. 14. Jul i 1960 — Nachw . s. Pfaff a. a. O. (s. o. Anm. 56) S. 801. 
7 8 Vgl. Rabl, Die Rechtsstellun g der Deutsche n in der Tschechoslowakei , in : Zeitschr . 

f. Ostforschung , Bd. 6 S. 180 ff. (S. 188). 
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der sVU/36 „gewährleistet" Art. 20 Abs. 2 der VU/60 die „Gleichberechti-
gung aller Bürger ohne Rücksicht auf Nationalität und Rasse". Den Bürgern 
magyarischer, ukrainischer und polnischer Volkszugehörigkeit „gewähr-
leistet der Staat alle Möglichkeiten und Mittel zur Bildung in der Mutter-
sprache und zu ihrer kulturellen Entfaltung" (Art. 25); der im Entwurf zur 
VU/60 enthaltene Zusatz „wie auch vollen Anteil am gesellschaftlichen Le-
ben der Werktätigen" ist aus dem endgültigen Wortlaut gestrichen worden79. 
Ferner hat der Slowakische Nationalrat nach Art. 74 Buchst, g „im Geist der 
Gleichberechtigung günstige Bedingungen für die allseitige Entwicklung des 
Lebens" der dortigen Magyaren und Ukrainer „zu sichern". Nach amtlichen 
tschechischen Angaben sind durch die Volkszählung am 1. März 195080 — 
die nächste soll zum 1. März 1961 stattfinden81 — etwa 400 000 Magyaren, 
etwa 70 000 Ukrainer und 75 000 Polen festgestellt worden. Die zweitgrößte 
Volksgruppe waren und sind jedoch die Deutschen mit damals rd. 165 000 
Köpfen. Sie genießen keinerlei nationale Schutzrechte. Zur Begründung hat 
der Staatspräsident, KP-Sekretär Novotný, darauf verwiesen, daß „wir das 
Problem der deutschen Nationalität schon 1945/46 auf der Grundlage des 
Potsdamer Abkommens gelöst haben"82. Nun widerspricht es — wie 
man am 20. Februar 1955 von Chruschtschow erfuhr —- den Grundsätzen 
marxistisch-leninistischer Nationalitätenpolitik, eine Volksgruppenfrage 
durch Vertreibung der Betroffenen lösen zu wollen83. Auch ist durch 
einen solchen Hinweis allein das Dasein einer sechsstelligen Zahl von 
der Staatsgewalt insoweit hilflos gegenüberstehenden Menschen nicht aus 
der Welt zu schaffen — es sei denn, man griffe zu Maßnahmen tatsächlicher 
„Beseitigung" dieses Problems. Hält man nach den Mitteln Ausschau, die 
sich einer etwa darauf sinnenden Staatsgewalt anbieten, so liegt nahe, an 
das Verhalten der chinesischen Behörden in Tibet gegen diejenigen Landes-
bewohner zu denken, die am buddhistischen Väterglauben festhalten wol-
len. Sie sind vom Volksmord im Sinn der völkerstrafrechtlichen Tatbestände 
der UNO-Konvention vom 9. Dezember 1948 bedroht, während diejenigen, 
die ihre Religion gezwungenermaßen aufgeben und sich vor allem nicht 
dagegen wehren, daß ihre Kinder nicht mehr im überlieferten Glauben er-
zogen werden, nicht mit anderer oder schlechterer Behandlung zu rechnen 
haben, als sie jeder unter kommunistischer Herrschaft Lebende durchschnitt-
lich auf sich zu nehmen hat84. Mit diesem Hinweis soll hinsichtlich der tat-
sächlichen Lage der in der Tschechoslowakei zurückgehaltenen Deutschen — 

79 Vgl. o. Anm. 53. 
80 Vgl. A. Bohmann, Das Sudetendeutschtum in Zahlen, München 1959, S. 243. 
81 Vgl. Reg.-Bek. v. 25. Mai 1960, Slg. Nr. 85. 
82 Nachw. vgl. ROW Bd. 4 S. 142 (Rede v. 16. April 1960); im gleichen Sinn die Rede 

v. 5. Juli 1960 vor der Gesamtstaatlichen Parteikonferenz (vgl. „Aufbau und Frie-
den", Nr. 80 v. 7. Juli 1960). 

83 Auszug aus der Rede bei Rabl (Hrsg.), Das Recht auf die Heimat, Bd. 1, München 
1958, S. 149 f. 

84 Dazu Tibet and the Chinese People's Republic — a Report to the International 
Commission of Jurists, by its Legal Inquiry Committee on Tibet, Genf 1960. 
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die nac h de m Rech t de r Bundesrepubli k deutsch e Staatsbürge r sind , währen d 
die im April 1953 erfolgte Auferlegun g de r tschechoslowakische n Staats -
angehörigkei t völkerrechtlic h fehlerhaf t i s t 8 5 — nicht s behaupte t sein , wenn -
gleich die diskriminierend e Vorenthal tun g deutsche r Schulen 8 6 zu Laste n 
de r nachwachsende n deutsche n Generat io n Verhäl tniss e zu schaffen geeig-
ne t ist ode r bereit s geschaffen hat , die jen e Parallel e nich t als völlig abwegig 
erscheine n lassen ; „Tatsach e ist", so ließ sich ein sachkundige r tschechoslo -
wakische r Kommunis t deutsche r Herkunf t im Jah r e 1960 in eine r nich t für 
die Öffentlichkei t best immte n Schrif t ve rnehmen 8 7 , „da ß ma n h e u t e , . . . kei-
ne n Unterschie d meh r zwischen Kinder n deutsche r ode r Kinder n tschechi -
scher ode r slowakische r Elter n bemerke n kann" . Da s bedeutet , da ß die nach -
wachsend e deutsch e Generat io n entnationalisier t werde n soll bzw. berei t s 
wei tgehen d entnationalisier t worde n sein dürfte ; sollte diese Entwicklun g 
ungestör t ihre n Fortgan g nehmen , so ist im Zug e de r allmähliche n Über -
al terun g mi t de r schrittweise n Aufsaugun g de s deutsche n Bevölkerungs -
element s überhaup t zu rechnen . Anzumerke n ist, da ß gegen die hie r zu Tag e 
t re tend e Tenden z von sachlic h legitimierte r internat ionale r Seit e Verwah-
run g eingeleg t worde n ist; die „Föderalistisch e Unio n europäische r Volks-
gruppen " — sie faßt alle diesseit s de s Eiserne n Vorhang s lebende n Volks-
gruppe n Europa s zwecks Beobachtun g un d Fortbildun g de s europäische n 
Nationali tätenrecht s gleichberechtig t zusamme n — ha t auf ihre r X. Jahres -
hauptversammlun g (Zuoz , Engadin , 4.-—6. Jun i 1960) einstimmi g die Gleich -
berechtigun g de r Deutsche n mi t de n Magyaren , Ukrainer n un d Pole n gefor-
der t (Entschließun g Nr . 4). 

Ein e Sonderfrag e — die im gegebene n Rahme n nich t angemesse n behan -
del t werde n kan n — ist da s gegenseitige Verhäl tni s zwischen Tscheche n 
un d Slowake n im Spiege l de s tschechoslowakische n Verfassungsrechts . Es 
ist Schwankunge n unterworfen . Eine n Höhepunk t de r auf politisch e Eigen -
ständigkei t de r Slowake n zielende n Entwicklun g ha t da s Verfassungs-Ände -
rungsgeset z vom 31. Jul i 1956 „übe r die slowakische n Nat iona lorgane " be-
deu te t 8 8 ; e s ist noc h nich t einma l vier J ah r e in Kraf t gewesen un d nunmeh r 
durc h ein e Regelun g ersetz t worde n  8 9, die hinsichtlic h de s Zuständigkeitsbe -
reich s de r Landesorgan e sogar eine n Rückschrit t hinte r die Regelun g de s 

8 5 Nachw . bei Rabl a. a. O. (s. o. Anm. 78). 
8 6 Daz u H. Kuhn , Die kulturell e Situatio n der Deutsche n in der Tschechoslowakei , in: 

Zur gegenwärtigen Lage der Deutsche n in der Tschechoslowakei , Münche n 1957, 
S. 28 ff. 

8 7 Vgl. Brun o Köhler , Řešen í německ é otázk y a nová ústava republik y (Die Lösun g d. 
deutsche n Frag e un d die neu e Verfassung der Republik) , in: Život stran y (Partei -
leben) , Nr . 16/60, S. 985 ff. In diesem Aufsatz wird ferner dargelegt , daß die Deut -
schenvertieibun g der Jahr e 1945/46 unumgänglich e Vorbedingun g für den kom-
munistische n Umstur z des Jahre s 1948 gewesen sei. 

8 8 Slg. Nr . 33 — vgl. o. Anm. 8. 
8 9 Art. 73—85 der VU/60 ; dazu das Ges . v. 12. Juli 1960 „betr . die Feststellun g der 

Gebiet e der Staatsverwaltung , auf dene n die Beauftragte n des Slowakischen Na -
tionalrat s täti g sind", Slg. Nr . 108. 
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Jahres 1948 ausmacht90 — es gibt z. B. weder slowakische „Beauftragte" 
(Landesminister) für Inneres, Handel, Verkehr, Post, örtliche Wirtschaft oder 
Leichtindustrie mehr, und im Slowakischen Nationalrat sitzen unter insge-
samt 87Mitgliedern neben nur 57 Slowaken nicht weniger als 13Tschechen91, 
obwohl der slowakische Bevölkerungsanteil im Lande viel höher als 65°/o, 
der tschechische hingegen viel niedriger als 15% ist. Die darin liegende 
„engere Bindung der Tätigkeit der slowakischen Nationalorgane an die 
Regierung" bedeute lediglich eine „kleine Änderung", die „mit Zustimmung 
und Verständnis angenommen" worden sei — so der Generalsekretär der 
KPC, Staatspräsident Novotný, am 5. Juli 1960 vor der Gesamtstaatlichen 
Parteikonferenz92. Die Selbstsicherheit des tschechischen Parteisekretärs 
mag aus den Worten eines kommunistischen Parteidokuments erklärbar 
werden, das sich nicht nur auf die Tschechoslowakei, sondern auf die Zu-
stände innerhalb des Sowjetbereichs im allgemeinen bezieht — nämlich aus 
der Moskauer „Erklärung der kommunistischen und Arbeiterparteien" vom 
6. Dezember i96093. Abschnitt II dieser Erklärung befaßt sich mit verfas-
sungs- und wirtschaftspolitischen Plänen und enthält gerade hinsichtlich 
der hier in Rede stehenden nationalitätenrechtlichen Problematik einen Ge-
dankengang, der mit einer, bereits erwähnten Bestimmung der VU/60 eigen-
artig parallelläuft. 

Genau so nämlich, wie die VU/60 hinsichtlich des Verhältnisses zwischen 
dem Einzelnen und dem „Gesellschaftsganzen" Interessenidentität behaup-
tet — d. h , juristisch gesprochen, diese Interessenidentität zugleich fingiert 
und postuliert (Art. 19 Abs. 1 — s . o. S. 535 f.) —, wird in der Erklärung vom 
6. Dezember 1960 bezüglich des gegenseitigen Verhältnisses einzelner natio-
naler Gruppen innerhalb der kommunistisch regierten Staaten und darüber 
hinaus der Staaten und Völker innerhalb des sowjetischen Machtbereichs 
im Ganzen erklärt, daß „die Interessen des sozialistischen Systems in seiner 
Gesamtheit mit den nationalen Interessen harmonieren", und daß der 
„Triumph der marxistisch-leninistischen Nationalitätenpolitik . . .", die 
— wie sie bezeichnet wird — „wahre Gleichberechtigung der Nationali-
täten . . . ein begeisterndes Vorbild für die Völker" außerhalb des sowjeti-
schen Machtbereichs sei. Man hat keinen Grund, daran zu zweifeln, daß die 
Verfasser dieser Erklärung — und insbesondere Generalsekretär Novotný 
selbst —davon überzeugt waren und sind, daß die vorangeführten Worte 
auch für das gegenseitige Verhältnis zwischen Tschechen auf der einen, 
Slowaken und Deutschen auf der anderen Seite innerhalb der Tschechoslo-
wakei Geltung beanspruchen können. Die Frage ist, ob die Slowaken und 
die in der Tschechoslowakei zurückgehaltenen Deutschen ebenfalls dieser 
Meinung sind. 

90 Vgl. Art. 95 der VU/48. 
91 Vgl. Slowakische Korrespondenz, Nr. 8/9 1960; ferner Der Donauraum, Bd. 5, 

S. 238 f. 
92 Vgl. „Aufbau und Frieden", Nr. 80 v. 7. Juli 1960. 
93 Vollst. Wortlaut vgl. Neues Deutschland, Berlin-Ost, Nr. 337 v. 6. Dez. 1960. 
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III. 

Da s veränder t e politisch-ideologisch e Selbstverständni s de r führende n 
Kommuniste n ist im Lau f diese s Bericht s bereit s an andere r Stell e (s. S. 523) 
erwähn t worden : sie behaupte n heute , nich t meh r de n Wil len eine r 
Minderhei t zu vertreten , sonder n di e Mehrhei t de r Bevölkerun g zu sich 
erzoge n zu haben ; de r Berichterstatte r glaubt e beifügen zu müssen , 
da ß de r Beweis dafü r solang e al s nich t erbrach t gelten müsse , als 
in eine m kommunistisc h beherrschte n Lan d kein e freien Wah le n ge-
dulde t werden . Ma n mög e ih m da s nich t als wohlfeil-böswillige Kriti k an -
kreide n — jene r Vorbehal t ist nich t ohn e Grun d gemach t worden . Selbst wer 
geneig t ist, freie Wah le n im vollen Sin n de s Wor te s nich t als da s allein 
maßgebend e Kriteriu m zu betrachten , wird zugebe n müssen , da ß die Wah -
run g de s Wahlgeheimnisse s ein wesentliche s Einzelelemen t de r freien po -
litische n Meinungsäußerun g eine r Bevölkerun g bildet . Da ß es dami t in de r 
Tschechoslowake i nich t zum beste n steht , ist hinsichtlic h de r letzten , vor 
1960 durchgeführte n „Wahl " — es handel t e sich u m die am 19. Ma i 1957 
erzwungen e Akklamatio n de r „Kandidate n de r Nat ionale n Front " für di e 
Nationalausschüss e — bereit s andernort s nachgewiese n w o r d e n 9 4 ; die Wahl -
berechtigte n wurde n in seh r vielen Fälle n genötigt , ihr e Stimm e auf „kol -
lektiv-demonstrativ e Weise", d. h dort- , Straßen , fabrik- ode r häuserblock -
weise offen für die ihne n vorgelegte „List e de r Kandidate n de r Nat ionale n 
Front " abzugeben . 

Bei de n am 12. Jun i 1960 durchgeführte n „Wahlen " zu r Nationalver -
sammlung , de r — wie o. ausgeführ t — die Akklamatio n zu de m von ih r 
nich t ausgearbei te te n Verfassungsentwur f oblag, un d be i de n gleichzeitige n 
Wahle n zu m Slowakische n Nat ional ra t un d zu de n örtliche n Nat ionalaus -
schüsse n schein t diese s System in verschiedene r Hinsich t vervol lkommne t 
worde n zu sein . 

a) Angesicht s de s zu bemerkende n Mißbehagens , die v on de r kommuni -
stische n Parte i un d de n von ih r beeinflußte n „Massenorganisat ionen " prä -
sent ier te n „Kandidate n de r Nat ionale n Front " trot z Beeinflussun g un d Dro -
hun g gutzuheißen 9 5 , wurd e darau f Wer t gelegt, in de r For m „freiwilliger 
Selbstverpflichtungen " e rgehend e Zusage n Einzelne r ode r ganze r Gruppen 9 6 , 

Vgl. Rabl a. a. O. (s. o. Anm. 3) S. 314 f. 
Vgl. dazu z. B. den Berich t in der kommunistische n Tageszeitun g „Pravda " (Di e 
Wahrheit) , Preßburg , v. 23. Ma i 1960 über die Ortschaf t Lande k in der Nordost -
slowakei (dtsch . Übersetzun g vgl. Slowakische Korrespondenz , Jg. 8, Nr . 8/9, S. 9) 
sowie — als Beispiele drohende r Beeinflussungsversuch e von kommunistische r 
Seite — Rabl a. a. O. S. 314 f. 
Das von amtliche r tschechoslowakische r Seite in West-Berli n herausgegeben e 
„ČTK4nformatiionsibulletin" , dtsch . Ausgabe Nr . 42 v. 3. Jun i 1960, veröffentlicht e 
u. a. folgendes: „Agitatore n deutsche r Nationalitä t habe n dem ZK der KPČ eine 
Entschließun g gesandt , in dei es u. a. heißt : Wir, tschechoslowakisch e (im Origina l 
„čechoslowakische" ) Bürger deutsche r Nationalitä t begrüße n den Entwur f der 
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für di e vorgeschlagene n Kandidate n stimme n zu wollen , in große m Ausma ß 
zu erhalten . 

b) Ferne r wurd e da s Fernbleibe n von de r Abstimmun g ode r die Streichun g 
einzelne r Name n auf de m Stimmzette l — d i e einzige , nac h de m Wah lgese t z 9 7 

noc h offene Möglichkeit , un te r Teilnahm e an de r Abstimmun g dennoc h ein e 
abweichend e Meinun g zu m Ausdruc k zu bringe n — a uf zweierle i Weise ver-
hindert : einma l dadurch , da ß die Stimmberechtigte n teilweise sogar nac h 
einem , von de n „Agitationszentren " de r kommunistische n Par te i festgeleg-
te n Ze i tp l an 9 8 Straßen- , häuserblock - ode r hausweis e in die Stimmlokal e 
geführt , zu m ander n dadurch , da ß sie zu offene r Stimmabgab e aufgeforder t 
wurden . Es war de m Mu t de s Einzelne n überlassen , unte r de n Augen de r 
Par te iver t rauensleut e un d Nachbar n von seine m Recht , de n Stimmzette l un -
beobachte t in de r Zell e vorzubereiten , Gebrauc h zu mache n — ein Mut , de n 
an de n Ta g zu legen angesicht s de r gegebenen , für de n Einzelne n schlechter -
ding s unabänderl iche n Machtverhältniss e weni g sinnvol l erscheint . 

c) Bereit s am Ta g nac h de r Abstimmun g meldet e die kommunistisch -
parteioffiziell e Tageszeitung , die „überwiegend e Mehrzahl " de r Stimmbe -
rechtigte n hab e die Stimm e offen abgegeben 9 9 , un d ma n erfuh r im einzelnen , 
da ß z. B. in eine m Prage r Stimmloka l von rd . 1500 dor t e ingetragene n Be-
rechtigte n nu r 5 ( =  0,33%) ihr e Stimmzette l in de r Zell e vorberei te t habe n  10°. 
Da s von de r „Zentralwahlkommission " am 14. Jun i 1960 bekann t gegeben e 
Ergebni s sprich t von eine r Stimmbeteiligun g von 99,68 % sowie davon , da ß 
99,86 % diese r Stimme n für die Kandidate n de r kommunistische n Parte i un d 
ihre r „Massenorganisat ionen " abgegeben worde n se ien 1 0 1 . 

Nu n wird gut sein , sich kla r zu machen , da ß solch e Vorgänge in kom -
munistische n Augen nicht s Ungeheuerliche s an sich habe n dürften , sonder n 
nu r folgerech t erscheinen : den n nac h § 21 Abs. 1 de r Neufassun g de s Wahl -

neue n sozialistische n Verfassung, die allen ohn e Unterschie d der Nationalitä t 
gleiche Recht e un d Pflichte n gewährleistet . Da s ganze werktätige Volk unsere s 
Lande s ha t unte r Führun g der KPČ in verhältnismäßi g kurze r Zei t Erfolge auf 
allen Gebiete n der Volkswirtschaft, in der Kultu r un d im politische n Leben erzielt . 
Wir begrüße n es, daß alle diese Erfolge un d die kühne n Perspektive n im Entwur f 
der neue n Verfassung veranker t sind. Wir werden mit allen Kräfte n bei der Er-
füllung aller gestellten Aufgaben helfen . Bei den Wahlen am 12. Jun i werden 
auch wir, Bürger deutsche r Nationalität , einheitlic h für die Kandidate n der Na -
tionale n Fron t stimmen. " 

97 Vgl. § 33 Abs. 1 Satz 1 des Ges . v. 26. Ma i 1954, Slg. Nr . 27, i. d. Fassg. d. Ges . v. 
9. April 1960, Slg. Nr . 37. Tatsächlic h würde allerding s auch durc h Streichunge n am 
Abstimmungsergebni s nicht s geänder t werden , da die Wahlzette l nu r so viele 
Name n enthalten , als im betr . Stimmbezir k Mandat e zu vergeben sind. 

9 8 Vgl. dazu z. B. „Pravda " (s. o. Anm. 95), Nr . 162 v. 12. Jun i 1960 S. 1. 
9 9 Vgl. Rud é právo Nr . 163 v. 13. Jun i i960; weitere Einzel-Nachweis e auf Grun d 

tschechische r Quelle n s. RO W Bd. 4, S. 185. 
100 Vgl. Ne w York Times , internationa l edition , Nr . 37396 v. 14. Jun i 1960, S. 3. 
101 Vgl. Bek. der „Zentralwalhlkommission " v. 14. Jun i 1960, abgedr . in : Rud é právo , 

Nr . 165 v. 15. Jun i 1960. 
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gesetzes von i960102 kandidiert die „Nationale Front — die die gesell-
schaftlichen Organisationen des werktätigen Volkes unter Führung der 
kommunistischen Partei in sich vereinigt — hervorragende Miterbauer des 
Sozialismus aus den Reihen der Arbeiter, der Mitglieder landwirtschaftlicher 
Genossenschaften, der werktätigen Intelligenz und der übrigen Werktäti-
gen". Und wenn sie — was bisher stets geschehen ist — es unterläßt, dem 
„Wähler" wenigstens durch Aufstellung überzähliger Kandidaten irgend 
eine Wahlmöglichkeit einzuräumen, sondern von ihm die Akklamierung 
der von ihr zusammengestellten Liste in unveränderter Form verlangt, so 
kommt damit zum Ausdruck, daß es sich bei den von ihr aufgestellten Kan-
didaten nicht nur um „hervorragende Miterbauer des Sozialismus", sondern 
— wie § 1 Abs. 1 des neuen Wahlgesetzes über die Gewählten sagt — um 
„die besten Vertreter des werktätigen Volkes", d. h. um solche Miterbauer 
des Sozialismus handelt, „die bewährte Organisatoren des schöpferischen 
Strebens der Werktätigen nach wirtschaftlichem und kulturellem Aufbau 
des Staates sind". Man muß sich vor Augen halten, daß es sich hier wohl 
der Form nach um eine Rechtsvorschrift, der Sache nach aber um ein Axiom 
handelt. Es anzuzweifeln, hieße Kritik an der „Kaderauslese" üben und da-
mit Hand an den politischen Führungsanspruch der kommunistischen Partei 
legen. Da dergleichen ausgeschlossen ist, so handelt der Bürger, der durch 
seine offen abgegebene Ja-Stimme dartut, daß er jenes Axiom akzeptiert, 
in kommunistischen Augen nur vernünftig und seinen Pflichten gegen das 
Gesellschaftsganze (Art. 19 Abs. 1 der VU/60!) entsprechend. 

Die kommunistische Überlegung ist an dieser Stelle füglich zu Ende; der 
unvoreingenommene Außenstehende wird freilich noch die — von nieman-
dem genau zu beantwortende — Frage anzuschließen haben, wie viel Gleich-
gültigkeit, Verzicht oder Grimm sich hinter dem äußerlich eindrucksvollen 
Bild jener 99,86%igen Zustimmung verbirgt. 

Gleichviel — die Entwicklung schreitet äußerlich in der von den der-
zeitigen kommunistischen Machthabern gewollten Richtung fort. Die VU/60 
hat u. a. auch den Namen des Staates geändert; zwischen die Regional- und 
die Staatsbezeichnung — „tschechoslowakisch" bzw. „Republik" — wurde 
das Wort „sozialistisch" eingeschoben. Die neue Abkürzung des Staats-
namens lautet daher „CSSR". Auch dies ist ein Hinweis darauf, welchen 
ideologisch-politischen Fortschritt man für sich in Anspruch nimmt („der So-
zialismus hat in unserem Lande gesiegt"). 

Blickt man indes von der Form auf den Inhalt, so scheint innerhalb des 
neuen Verfassungszustandes insofern ein Widerspruch gegeben zu sein, als 
gewisse Bestimmungen der VU/60 — vor allem im zweiten, dem Grund-
rechtsteil — den entsprechenden sowjetrussischen Vorschriften aus dem 
Jahre 1936 auffallend ähneln (s. o.S. 528 ff.), andererseits aber sowohl ideolo-
gisch wie institutionell die Tendenz zu spüren ist, den allerneuesten, diese 

102 Vgl. o. Anm. 12. 
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Verfassung beiseiteschiebenden sowjetrussischen Verfassungsplänen, die 
auf die „Entstaatlichung" gewisser öffentlicher Aufgaben zielen, nicht nur 
dicht zu folgen, sondern sie womöglich gar vorwegzunehmen. So drängt 
sich die Frage auf, ob der tschechoslowakische Verfassungsgesetzgeber 
nunmehr den Stand der sowjetrussischen Entwicklung des Hochstalinismus 
erreicht oder eine, möglicherweise in nicht allzuferner Zukunft stattfindende 
sowjetrussische Verfassungsreform beispielhaft vorzuformen sich bemüht 
hat1 0 3 . 

103 Für die zuletzt erwähnte Alternative spricht eine autoritative sowjetrussische 
Äußerung neuen Datums — vgl. P. S. Romaschkin, Eine neue Etappe der sowjeti-
schen Staatsentwicklung (Vortrag, gehalten auf der wissenschaftlichen Konferenz 
der Ortsgruppe Moskau der KPSU und der Institute für Philosophie sowie für 
Staat und Recfat der Akademie der Wissenschaften der USSR im Juli 1960), in: 
Sowj. gosudarstwo i prawo, Nr. 10/1960; dtsch. Auszug in: OP Bd. 13 S. 420ff. 
Der führende sowjetousisiscbe Staatsrechtler erörtert Fragen der zukünftigen 
Verfassungsurkunde der USSR und stellt als Leitgedanken für die Arbeit hieran 
11 Thesen auf. Fünf von ihnen sind in der VU/60 bereits verwirklicht worden: 
die Feststellung, daß „der Sozialismus gesiegt" habe (Abschn. I Abs. 3 des Vor-
spruchs); der ausdrückliche Hinweis auf die führende Rolle der kommunistischen 
Partei in Staat und Gesellschaft (Art. 4 und 6); die Erwähnung, daß der Grund-
satz „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung" allmählich 
durch den Grundsatz „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürf-
nissen" ersetzt werde (Abschn. II Abs. 6 und Abschn. III Abs. 3 des Vorspruchs); 
die Verschiebung des Abschnitts über die Grundrechte und Grundpflichten der 
Bürger von der letzten auf die zweite Stelle hinter die Einleitenden Grundbe-
stimmungen und schließlich die ausdrückliche Feststellung, daß die Volkswirt-
schaftsplanung über die Grenzen der einzelnen Ostblockstaaten hinweggreift 
(Art. 14 Abs. 2). 
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